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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Überarbeitung des Rechtsrahmens des Telekommunikationssektors muss darauf abzielen, 
den Wettbewerb stärker zu fördern, Investitionen zu sichern und den Binnenmarkt für 
elektronische Kommunikation zu konsolidieren, um den Liberalisierungsprozess fortzuführen. 
Darüber hinaus sollten der Schutz der Verbraucher und die Netzsicherheit sowie kulturelle
Belange berücksichtigt werden.

Angesichts der hochdynamischen Märkte und der raschen Entwicklungen im 
Telekommunikationsbereich ist ein flexibler Ansatz zu wählen, der es ermöglicht, zukünftige 
Entwicklungen zu erfassen.

Darüber hinaus bedarf es einer zukunftsgerichteten Perspektive hinsichtlich der Eignung des 
vorgeschlagenen Rechtsrahmens in Bezug auf Next-Generation-Networks (NGN). In diesem 
Zusammenhang ist gerade der Aufbau breitbandiger Netzinfrastrukturen der NGN eine 
zentrale standort- und wettbewerbspolitische Herausforderung, bei der Unternehmen auf ein 
hohes Maß an Planungs- und Rechtssicherheit angewiesen sind. Mit der Möglichkeit seitens 
der nationalen Regulierungsbehörden, die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen 
anzuordnen, wie den Zugang zu Masten, Leitungsrohren und Gebäuden, werden die 
Investitionen in Glasfasernetze und der Zutritt neuer Marktteilnehmer begünstigt. Im Rahmen 
des Entscheidungsprozesses sind die Verhältnismäßigkeit sowie die Wirtschaftlichkeit der 
Maßnahmen zu berücksichtigen. Des Weiteren kann der Ausbau von Netzen durch Risiko-
und Kostenteilung gefördert werden. Ferner sollte bei der Erstellung von Marktdefinitionen 
ermittelt werden, ob in bestimmten Gebieten, die unterhalb der nationalen Ebene liegen, 
Wettbewerb besteht, sodass eine entsprechende Deregulierung stattfinden kann.

In der Vergangenheit wurde mehrfach festgestellt, dass ein Bedarf für verstärkte 
Koordinierungsmechanismen besteht, die über die nationale Ebene hinausgehen. Solche 
Mechanismen sollten aber auf bereits vorhandenen und gewachsenen Strukturen aufbauen 
und deren Potentiale zeitnaher, effektiver und stringenter nutzen. Insofern ist ein „Netz der 
nationalen Regulierungsbehörden“ einzurichten, das Aufgaben wahrnimmt, welche nicht auf 
nationaler Ebene gelöst werden können. Eine starke Zentralisierung auf der 
Gemeinschaftsebene in Form einer europäischen Behörde birgt hingegen die Gefahr, dass 
nationale Besonderheiten nicht ausreichend berücksichtigt werden. Eine hinreichende 
politische oder ökonomische Rechtfertigung für eine derartige Stärkung zentraler 
Regulierungsinstanzen gegenüber den nationalen Regulierungsbehörden ist nicht erkennbar.

Außerdem ist festzustellen, dass Ausschussverfahren nicht geeignet sind, Regelungen 
festzulegen, bzw. zu ändern, die wesentliche Elemente des Telekommunikationsrechts 
betreffen. Daher sind die in dem Vorschlag zahlreich vorgesehenen Ausschussverfahren 
entsprechend zu beschränken.

Bei der Analyse und Definition der nationalen Marktgegebenheiten müssen die nationalen 
Regulierer die jeweils verhältnismäßige Maßnahme zur Behebung des festzustellenden 
Wettbewerbsproblems eigenständig treffen können. Durch das im Richtlinienvorschlag 
vorgesehene Letztentscheidungsrecht der Kommission, d. h. die Möglichkeit der Kommission 
die Regulierungsbehörden aufzufordern, Unternehmen eine besondere Verpflichtung 
aufzuerlegen, würde eine zentrale europäische Regulierung eingeführt werden. Diese 
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Durchgriffsmöglichkeit schafft die Gefahr, dass nationale Gegebenheiten nicht hinreichend 
berücksichtigt werden und nach dem Ansatz „one size fits all“ vorgegangen wird.

Im Hinblick auf die neuen Kriterien für die Schaffung eines zusätzlichen Vetorechts der 
Kommission sollte ein vermittelnder Ansatz gewählt werden, wobei das „Netz der nationalen 
Regulierungsbehörden“ zunächst als übergeordnetes Gremium über die Geeignetheit der 
Maßnahme der nationalen Regulierungsbehörde entscheiden sollte.

Um die Zielsetzung einer effizienten und marktorientierten Frequenzbewirtschaftung zu 
verwirklichen, ist bei der Vergabe von Frequenznutzungsrechten grundsätzlich der Ansatz der 
Technologie- und Diensteneutralität zu wählen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Frequenzvergabe – mit Ausnahme eng begrenzter pan-europäischer Dienste – ausschließlich 
in der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegt und bei Zielsetzungen im öffentlichen Interesse, 
wie dem Medienpluralismus, eine Bindung an bestimmte Technologien möglich sein muss. 
Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, dass der Richtlinienvorschlag den Mitgliedstaaten 
angemessenen Spielraum für Ausnahmen vom Gebot der Technologie- und Diensteneutralität, 
etwa für die Belange der Rundfunkdienste, zulässt.

Der Frequenzhandel ist eine Möglichkeit, eine effiziente und wirtschaftliche Nutzung von 
Funkfrequenzen zu gewährleisten, wobei die nationalen Regulierungsbehörden in die 
Entscheidung über den Frequenzhandel einzubeziehen sind. Es obliegt den Mitgliedstaaten, 
zu bestimmen, ob und unter welchen Voraussetzungen für Rundfunkfrequenzen ein stärker 
marktorientierter Ansatz, insbesondere Frequenzhandel, in Betracht kommt.

Die Entscheidungen der internationalen Gremien, wie CEPT, RRC und WRC, sind 
angemessen zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das EU-Telekommunikationsrecht 
mit anderen Instrumentarien der Frequenzkoordinierung in Einklang steht.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die elektronischen 
Kommunikationsdienste sind ein sich 
rasch weiterentwickelnder Sektor, der 
durch einen hohen Grad der 
technologischen Innovation und hoch-
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dynamische Märkte gekennzeichnet ist. 
Es ist notwendig, regelmäßig zu 
überprüfen, ob die Regulierung 
angesichts solcher sich verändernder
Märkte und Technologien noch 
angemessen ist. Ziel ist dabei, den 
höchstmöglichen Nutzen aus dem 
Wettbewerb zu ziehen, was die Preise, die 
Dienstleistungen und die Infrastruktur 
anbelangt. Um sicherzustellen, dass die 
Bürger der EU weiterhin 
uneingeschränkt an der globalen 
Informationsgesellschaft teilhaben 
können, sollte der Innovation und der 
Einführung von 
Hochgeschwindigkeitsnetzen der 
nächsten Generation, die in der Lage 
sind, die künftige Nutzernachfrage nach 
mehr Bandbreite und mehr Diensten zu 
befriedigen, bei der Durchführung dieser 
Richtlinie Priorität eingeräumt werden.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Der Rechtsrahmen muss den neuen 
Herausforderungen in Bezug auf 
Investitionen und Innovation unter 
Beachtung der Notwendigkeit gerecht 
werden, sowohl die Investitionen – in 
Kapazitäten und neue Infrastruktur – als 
auch einen nachhaltigen Wettbewerb zu 
fördern, damit die Wahlmöglichkeiten der 
Verbraucher erweitert und nicht 
geschmälert werden.

Änderungsantrag 3



PE404.782v02-00 6/57 AD\725956DE.doc

DE

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) In ihrer Mitteilung vom 20. März 
2006 mit dem Titel „Überwindung der 
Breitbandkluft“ erkennt die Kommission 
an, dass es eine regionale Kluft bei den 
Zugängen zu 
Hochgeschwindigkeitsbreitbanddiensten 
gibt. Außerdem erwiesen sich 
wirtschaftliche Anreize für Investitionen 
in die Ausweitung des Breitbandnetzes 
auf Regionen mit einer noch geringen 
Breitbandanbindung oftmals als 
unzureichend. Um Investitionen in 
Breitbanddienste und neue Technologien 
in unterentwickelten Regionen 
sicherzustellen, sollte diese Richtlinie mit 
anderen politischen Maßnahmen, wie 
etwa der Politik in Bezug auf staatliche 
Beihilfen, die Strukturfonds oder 
weitergehende industriepolitische Ziele, in 
Einklang stehen.

Begründung

Die Überwindung der regionalen Klüfte beim Breitbandzugang und neue Technologien 
sollten ebenfalls ein Thema der jetzt anstehenden Rechtsetzung sein.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Frequenznutzer sollten vorbehaltlich 
Übergangsmaßnahmen, mit denen zuvor 
erworbenen Rechten Rechnung getragen 
wird, auch in der Lage sein, die Dienste 
frei zu wählen, die sie im 
Frequenzspektrum anbieten wollen. 
Ausnahmen vom Grundsatz der 
Dienstneutralität, bei denen die Erbringung 
eines bestimmten Dienstes erforderlich ist, 

(22) Frequenznutzer sollten vorbehaltlich 
Übergangsmaßnahmen, mit denen zuvor 
erworbenen Rechten Rechnung getragen 
wird, auch in der Lage sein, die Dienste 
frei zu wählen, die sie im 
Frequenzspektrum anbieten wollen. 
Ausnahmen vom Grundsatz der 
Dienstneutralität, bei denen die Erbringung 
eines bestimmten Dienstes erforderlich ist, 
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um eindeutig festgelegte Ziele von 
allgemeinem Interesse zu erreichen, bei 
denen es beispielsweise um die Sicherheit 
menschlichen Lebens, die notwendige 
Förderung des sozialen, regionalen und 
territorialen Zusammenhalts oder die 
Vermeidung einer ineffizienten 
Frequenznutzung geht, sollten zulässig 
sein, wo dies notwendig und angemessen 
ist. Zu solchen Zielen sollte auch die 
Förderung der kulturellen und sprachlichen 
Vielfalt sowie des Pluralismus der Medien 
entsprechend den im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht erlassenen nationalen 
Rechtsvorschriften gehören. Sofern es 
nicht zum Schutz menschlichen Lebens 
notwendig ist, sollten Ausnahmen nicht zur 
ausschließlichen Nutzung durch bestimmte 
Dienste führen, sondern Vorrang 
gewähren, so dass andere Dienste oder 
Technologien in demselben Frequenzband 
soweit wie möglich koexistieren können. 
Damit der Inhaber der Genehmigung das 
effizienteste Mittel für die Übertragung 
des Inhalts der über Funk verbreiteten 
Dienste frei wählen kann, sollte der Inhalt 
nicht in der Genehmigung zur Nutzung 
von Funkfrequenzen reguliert werden.

um eindeutig festgelegte Ziele von 
allgemeinem Interesse zu erreichen, bei 
denen es beispielsweise um die Sicherheit 
menschlichen Lebens, die notwendige 
Förderung des sozialen, regionalen und 
territorialen Zusammenhalts oder die 
Vermeidung einer ineffizienten 
Frequenznutzung geht, sollten zulässig 
sein, wo dies notwendig und angemessen 
ist. Zu solchen Zielen sollte auch die 
Förderung der kulturellen und sprachlichen 
Vielfalt sowie des Pluralismus der Medien 
entsprechend den im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht erlassenen nationalen 
Rechtsvorschriften gehören. Sofern es 
nicht zum Schutz menschlichen Lebens 
notwendig ist, sollten Ausnahmen nicht zur 
ausschließlichen Nutzung durch bestimmte 
Dienste führen, sondern Vorrang 
gewähren, so dass andere Dienste oder 
Technologien in demselben Frequenzband 
soweit wie möglich koexistieren können.

Begründung

Wie in der Erwägung 5 der Rahmenrichtlinie anerkannt wird, sollten bei der Trennung der 
Regulierung von Übertragung und Inhalten die Verbindungen zwischen beiden berücksichtigt 
werden, insbesondere zur Gewährleistung des Pluralismus der Medien, der kulturellen 
Vielfalt und des Verbraucherschutzes. Deshalb muss es den Mitgliedstaaten weiterhin 
möglich sein, die Gewährung individueller Nutzungsrechte an Zusagen im Zusammenhang 
mit der Bereitstellung bestimmter Inhaltsdienste zu knüpfen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Es liegt in der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, Umfang und Art etwaiger 

(23) Es liegt in der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, Umfang und Art etwaiger 



PE404.782v02-00 8/57 AD\725956DE.doc

DE

Ausnahmen bezüglich der Förderung der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt sowie 
des Pluralismus der Medien im Einklang 
mit ihren innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften festzulegen.

Ausnahmen bezüglich der Förderung der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt sowie 
des Pluralismus der Medien im Einklang 
mit ihren innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften festzulegen. Die 
Mitgliedstaaten können dabei der 
kulturellen Bedeutung des Rundfunks 
und der professionellen 
Drahtlosmikrofon-Systeme für 
multimediale Audio-, Video- und Live-
Produktionen Rechnung tragen.

Begründung

Der Rundfunk wie auch Medienproduktionen im Zusammenhang mit kulturellen 
Veranstaltungen, z.B. Veranstaltungen internationalen Zuschnitts wie die Olympischen Spiele, 
hängen von zuverlässigen Übertragungsfrequenzen ab.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Es ist notwendig, die Befugnisse der 
Mitgliedstaaten gegenüber den Inhabern 
von Wegerechten zu stärken, um die 
Einführung oder Inbetriebnahme neuer 
Netzwerke auf ökologisch verantwortliche 
Weise und unabhängig von der etwaigen 
Verpflichtung eines Betreibers mit 
beträchtlicher Marktmacht, Zugang zu 
seinem elektronischen 
Kommunikationsnetz zu gewähren, 
sicherzustellen. Nationale 
Regulierungsbehörden sollten in der Lage 
sein, fallweise die gemeinsame Nutzung 
von Leitungsrohren, Masten und Antennen, 
die Zugänglichkeit von Gebäuden und eine 
bessere Koordinierung von Bauarbeiten 
aufzuerlegen. Die Verbesserung der 
gemeinsamen Nutzung von Einrichtungen 
kann den Wettbewerb maßgeblich stärken 
und die finanziellen und umweltbezogenen 
Gesamtkosten des Aufbaus der 
Infrastruktur für die elektronische 

(31) Es ist notwendig, die Befugnisse der 
Mitgliedstaaten gegenüber den Inhabern 
von Wegerechten zu stärken, um die 
Einführung oder Inbetriebnahme neuer 
Netzwerke auf ökologisch verantwortliche 
Weise und unabhängig von der etwaigen 
Verpflichtung eines Betreibers mit 
beträchtlicher Marktmacht, Zugang zu 
seinem elektronischen 
Kommunikationsnetz zu gewähren, 
sicherzustellen. Nationale 
Regulierungsbehörden sollten in der Lage 
sein, fallweise die gemeinsame Nutzung 
von Leitungsrohren, Masten und Antennen, 
die Zugänglichkeit von Gebäuden und eine 
bessere Koordinierung von Bauarbeiten 
aufzuerlegen. Die Verbesserung der
gemeinsamen Nutzung von Einrichtungen 
kann den Wettbewerb maßgeblich stärken 
und die finanziellen und umweltbezogenen 
Gesamtkosten des Aufbaus der 
Infrastruktur für die elektronische 
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Kommunikation für Unternehmen senken. Kommunikation für Unternehmen senken. 
Die gemeinsame Nutzung von 
Leitungsrohren sollte auf die gesamte 
öffentliche Infrastruktur (Wasser, 
Abwasser, Strom, Gas) ausgedehnt 
werden, die zur Bereitstellung von 
Infrastrukturen der elektronischen
Kommunikation genutzt werden kann, um 
gleiche Wettbewerbsbedingungen und 
bessere Möglichkeiten zur Einführung 
alternativer Infrastrukturen zu schaffen

Begründung

Die Auslotung des gesamten Potenzials, das sich nicht nur auf die herkömmlichen 
Rohrleitungen der Telekommunikation, sondern beispielsweise auch auf die öffentliche 
Infrastruktur (Strom-, Gas-, Abwasserleitungen) erstreckt, wird dazu beitragen, dass gleiche 
Wettbewerbsbedingungen gefördert werden, was die Einführung neuer zusätzlicher 
Infrastrukturen ermöglicht, wenn der Zugang mehr als einem Akteur garantiert wird.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Die Leitung von Telefonnetzen und 
-diensten war immer schon durch ein 
hohes Maß an internationaler 
Zusammenarbeit gekennzeichnet, durch 
die die Harmonisierung technischer 
Normen sichergestellt und die 
Interoperabilität gefördert werden sollte. 
Durch das Internet wurde 
Interoperabilität durch offene weltweite 
Normen für das „inter-network routing“
erreicht, und die Entwicklung von 
Dienstleistungen unter Einsatz des 
Internet hängt schon immer von der 
Freiheit ab, neue technische Normen und 
Protokolle ohne staatliche Regulierung 
einzurichten. Diese Freiheit hat eine 
beispiellose Innovation bei der Schaffung 
von Dienstleistungen der 
Informationsgesellschaft und anderen, 
nicht kommerziellen Dienstleistungen 
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ermöglicht und zu riesigen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Gewinnen für die Menschen in der 
Europäischen Union geführt. Jedes Mal 
wenn in der Geschichte technische 
Normen entwickelt und koordiniert 
wurden, hat die Gesellschaft in ihrem 
jeweiligen Teilbereich davon profitiert. 
Die nationalen Regulierungsbehörden 
sollten der Bedeutung von Innovation und 
Vielfalt bei Internetprotokollen und 
-dienstleistungen sowie die Bedeutung der 
Zurückhaltung bei der Regulierung für 
das Erreichen dieser Ziele Rechnung 
tragen.

Begründung

Die nationalen Regulierungsbehörden sollten nicht Befugnisse zur Förderung der 
Harmonisierung von elektronischen Kommunikationsnetzen in einer Weise benutzen, die die 
Entwicklung und Innovation im Internet behindert.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 39 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39a) Sowohl Investitionen als auch 
Wettbewerb müssen gefördert werden, 
damit die Auswahl für die Verbraucher 
geschützt und nicht geschmälert wird.

Begründung

In diesen Richtlinien sollte klargestellt werden, dass der Wettbewerb nicht im Namen von 
Investitionen geopfert werden darf – z. B. durch Regulierungsverzicht.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44a) Das weitere Zusammenwachsen der 
Märkte im Binnenmarkt für elektronische 
Kommunikationsdienste und -netze macht 
zukünftig eine engere Abstimmung der 
Anwendung der in dem Rechtsrahmen 
vorgesehenen Regulierungsinstrumente 
erforderlich.

Begründung

Ein Netz der Nationalen Regulierungsbehörden ist das am besten dazu geeignete Instrument, 
den Anforderungen des europäischen Telekommunikationsmarktes zu begegnen. 

Diese Änderung dient der Kohärenz dieser Stellungnahme mit der Stellungnahme zum Bericht 
über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung der Europäischen Behörde für die Märkte der elektronischen Kommunikation.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 45 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45a) Der bisher zur Sicherstellung der 
einheitlichen Rechtsanwendung im 
Binnenmarkt verfolgte Ansatz eines 
Informations- und Erfahrungsaustauschs 
zwischen den nationalen 
Regulierungsbehörden hat sich bewährt. 
Dementsprechend sollte mit dem 
vorgesehenen Verfahren der 
gemeinsamen Entscheidungsfindung das 
Ziel einer Vertiefung der 
Zusammenarbeit der nationalen 
Regulierungsbehörden verfolgt werden. 
Angesichts der vielfältigen 
Problemstellungen, mit denen die 
nationalen Regulierungsbehörden 
konfrontiert werden, und der oftmals 
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unterschiedlichen Marktbedingungen in 
den Mitgliedstaaten kann nur eine 
Lösung, die auf der Nutzung der dezentral 
vorhandenen Kompetenzen beruht, 
geeignet, angemessen und mit den 
Vorgaben des Subsidiaritätsprinzips 
vereinbar sein.

Begründung

Ein Netz der Nationalen Regulierungsbehörden ist das am besten dazu geeignete Instrument, 
den Anforderungen des europäischen Telekommunikationsmarktes zu begegnen. 

Diese Änderung dient der Kohärenz dieser Stellungnahme mit der Stellungnahme zum Bericht 
über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung der Europäischen Behörde für die Märkte der elektronischen Kommunikation.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46a) Es sollte ein Netz der nationalen 
Regulierungsbehörden für die Märkte der 
elektronischen Kommunikation (Netz) 
geschaffen und mit Personal und 
Sachmitteln ausgestattet werden, um eine 
reibungslose Durchführung der 
Verfahren der gemeinsamen 
Entscheidungsfindung zu gewährleisten. 
Nur eine Finanzierung durch die 
Europäische Gemeinschaft vermag dabei 
die Unabhängigkeit der gemeinsamen 
Entscheidungsfindung sicherzustellen. 
Das Sekretariat sollte dabei lediglich 
Arbeitsmittel für das gemeinsame 
Gremium zur Verfügung stellen, ohne 
selbst in die Entscheidungsfindung der 
nationalen Regulierungsbehörden 
eingebunden zu sein.

Begründung

Ein Netz der Nationalen Regulierungsbehörden ist das am besten dafür geeignete Instrument, 
den Anforderungen des europäischen Telekommunikationsmarktes zu begegnen. 
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Diese Änderung dient der Kohärenz dieser Stellungnahme mit der Stellungnahme zum Bericht 
über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung der Europäischen Behörde für die Märkte der elektronischen Kommunikation.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Um die Gleichbehandlung zu 
gewährleisten, sollte kein Frequenznutzer 
von der Verpflichtung ausgenommen 
werden, die üblichen Gebühren oder 
Entgelte für die Frequenznutzung zu 
entrichten. 

entfällt

Begründung

Die Mitgliedstaaten müssen weiterhin die Möglichkeit haben, Mechanismen beizubehalten 
oder einzuführen, mit denen die Verpflichtung zur Entrichtung von Nutzungsgebühren durch 
die Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Ziele von allgemeinem Interesse ersetzt wird. 
Diese Mechanismen sind im Zusammenhang mit terrestrischen Rundfunkfrequenzen weit 
verbreitet und dienen den Zielen des Medienpluralismus.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 60 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(60a) Bei den im Rahmen dieser 
Richtlinie durchgeführten Maßnahmen 
sollte der Tätigkeit internationaler und 
regionaler Organisationen zur 
Bewirtschaftung von 
Rundfunkfrequenzen, wie z. B. der 
Internationalen Fernmeldeunion (ITU) 
und der Europäische Konferenz der 
Verwaltungen für Post und 
Telekommunikation (CEPT), Rechnung 
getragen werden, um eine effiziente 
Bewirtschaftung und Harmonisierung der 
Frequenznutzung in der Gemeinschaft zu 
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gewährleisten. Die Mitgliedstaaten und 
die Kommission sollten im Rahmen der 
Durchführung dieser Richtlinie die 
internationalen Übereinkommen 
anerkennen, denen die Mitgliedstaaten 
aufgrund der ITU-Vollzugsordnung für 
den Funkdienst beigetreten sind.

Begründung

Die Bedeutung der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) bei der Festlegung international 
verbindlicher Regelungen für die effiziente Frequenznutzung und die effiziente, rationale und 
kostengünstige Nutzung der Erdumlaufbahnen darf nicht übergangen werden. Um eine 
effiziente Nutzung der Frequenzen zu gewährleisten, müssen die Betreiber die im Rahmen der 
ITU vorgesehenen Anmelde- und Koordinationsverfahren einhalten und sich auf sie stützen, 
damit ein Kommunikationsnetz oder -system erfolgreich koordiniert und in Betrieb genommen 
werden kann.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe c
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „zugehörige Einrichtungen“: diejenigen 
mit einem elektronischen 
Kommunikationsnetz und/oder einem 
elektronischen Kommunikationsdienst 
verbundenen Einrichtungen, welche die 
Bereitstellung von Diensten über dieses 
Netz und/oder diesen Dienst ermöglichen 
und/oder unterstützen bzw. dazu in der 
Lage sind; hierzu gehören Systeme zur 
Nummern- oder Adressenumsetzung, 
Zugangsberechtigungssysteme und 
elektronische Programmführer sowie 
physische Infrastrukturen wie 
Leitungsrohre, Masten, 
Straßenverteilerkästen und Gebäude;

e) „zugehörige Einrichtungen“: diejenigen 
mit einem elektronischen 
Kommunikationsnetz und/oder einem 
elektronischen Kommunikationsdienst 
verbundenen Einrichtungen, welche die 
Bereitstellung von Diensten über dieses 
Netz und/oder diesen Dienst ermöglichen 
und/oder unterstützen bzw. dazu in der 
Lage sind; hierzu gehören Systeme zur 
Nummern- oder Adressenumsetzung, 
Zugangsberechtigungssysteme und 
elektronische Programmführer sowie 
physische Infrastrukturen wie 
Leitungsrohre, einschließlich derjenigen 
anderer öffentlicher Infrastrukturen, wie 
Wasser, Abwasser, Gas und Strom, sowie
Masten, Straßenverteilerkästen und 
Gebäude;
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Begründung

Die Auslotung des gesamten Potenzials, das sich nicht nur auf die herkömmlichen 
Rohrleitungen der Telekommunikation, sondern beispielsweise auch auf die öffentliche 
Infrastruktur (Strom-, Gas-, Abwasserleitungen) erstreckt, wird dazu beitragen, dass gleiche 
Wettbewerbsbedingungen gefördert werden, was die Einführung neuer zusätzlicher 
Infrastrukturen ermöglicht, wenn der Zugang mehr als einem Akteur garantiert wird.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 – Buchstabe e
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 2 – Buchstabe s

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(s) „funktechnische Störung“: ein 
Störeffekt, der für das Funktionieren eines 
Funknavigationsdienstes oder anderer 
sicherheitsbezogener Dienste eine Gefahr 
darstellt oder einen Funkdienst, der im 
Einklang mit den geltenden 
Gemeinschaftsvorschriften oder nationalen 
Vorschriften betrieben wird, anderweitig 
schwerwiegend beeinträchtigt, behindert
oder wiederholt unterbricht.

(s) „funktechnische Störung“: ein 
Störeffekt, der für das Funktionieren eines 
Funknavigationsdienstes oder anderer 
sicherheitsbezogener Dienste eine Gefahr 
darstellt, die gemeinsame Nutzung von 
Frequenzen behindert oder einen 
Funkdienst, der im Einklang mit den 
geltenden internationalen Vorschriften, 
Gemeinschaftsvorschriften oder nationalen 
Vorschriften betrieben wird, anderweitig 
schwerwiegend beeinträchtigen, 
behindern oder wiederholt unterbrechen 
kann.

Begründung

Den Mitgliedstaaten sollte es möglich sein, Restriktionen nicht nur in dem Fall vorzusehen, 
dass eine solche funktechnische Störung festgestellt wurde, sondern auch dann, wenn die 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass es zu einer solchen funktechnischen Störung kommt. In 
Anbetracht der gravierenden Probleme funktechnischer Störungen zwischen eindirektionalen 
und bidirektionalen Diensten (Empfang und Übertragung) ist es ganz wichtig, einen Schutz 
vor funktechnischen Störungen zu bieten, und zwar im Einklang mit international 
vereinbarten Frequenznutzungsplänen und insbesondere mit dem Genfer Plan der ITU 
(GE-06). Die nationalen Rechtssysteme müssen die Möglichkeit zur Sicherung der 
gemeinsamen Nutzung des Funkfrequenzspektrums bieten.
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden ihre 
Befugnisse unabhängig, unparteiisch und 
transparent ausüben. Die nationalen 
Regulierungsbehörden holen im 
Zusammenhang mit der laufenden 
Erfüllung der ihnen nach den nationalen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts übertragenen 
Aufgaben weder Weisungen einer anderen 
Stelle ein noch nehmen sie solche 
entgegen. Ausschließlich 
Beschwerdestellen nach Artikel 4 und 
nationale Gerichte sind befugt, 
Entscheidungen der nationalen 
Regulierungsbehörden auszusetzen oder 
aufzuheben.

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden ihre 
Befugnisse unabhängig, unparteiisch und 
transparent sowie rechtzeitig ausüben. Die 
nationalen Regulierungsbehörden holen im 
Zusammenhang mit der laufenden 
Erfüllung der ihnen nach den nationalen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts übertragenen 
Aufgaben weder Weisungen einer anderen 
Stelle ein noch nehmen sie solche 
entgegen. Ausschließlich 
Beschwerdestellen nach Artikel 4 und 
nationale Gerichte sind befugt, 
Entscheidungen der nationalen 
Regulierungsbehörden auszusetzen oder 
aufzuheben.

Begründung

Wenn es die nationalen Regulierungsbehörden unterlassen, rechtzeitig zu handeln, z. B. im 
Zusammenhang mit Marktüberprüfungen, kann dies den Wettbewerb und Innovationen auf 
dem Markt behindern.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3 a (neu)
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Folgender Artikel wird eingefügt:

Artikel 3a
Netz der nationalen 

Regulierungsbehörden für die Märkte der 
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elektronischen Kommunikation
Die Mitgliedstaaten richten gemeinsam 
ein Netz der nationalen 
Regulierungsbehörden für die Märkte der 
elektronischen Kommunikation (Netz) 
gemäß den in der Verordnung Nr. 
[…/…/EG]1 festgelegten 
Einzelbestimmungen ein. 
1 Verordnung zur Einrichtung des Netzes 
der nationalen Regulierungsbehörden für 
den europäischen Markt der 
elektronischen Kommunikation.
(Dieser Änderungsantrag gilt für den 
gesamten Text. Seine Annahme macht 
entsprechende Änderungen im gesamten 
Text erforderlich.)

Begründung

Die Europäische Behörde für die Märkte der elektronischen Kommunikation sollte durch das 
Netz der nationalen Regulierungsbehörden ersetzt werden. Die Europäische Behörde für die 
Märkte der elektronischen Kommunikation verursacht einen hohen bürokratischen Aufwand, 
läuft dem Subsidiaritätsprinzip zuwider, steht im Widerspruch zu dem langfristigen Ziel, die 
Vorabregulierung durch das Wettbewerbsrecht zu ersetzen, und weist außerdem eine 
mangelnde Unabhängigkeit auf.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4 – Buchstabe a
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
es auf nationaler Ebene wirksame 
Verfahren gibt, nach denen jeder Nutzer
oder Anbieter elektronischer 
Kommunikationsnetze und/oder -dienste, 
der von einer Entscheidung einer 
nationalen Regulierungsbehörde betroffen 
ist, bei einer von den beteiligten Parteien 
unabhängigen Beschwerdestelle einen 
Rechtsbehelf gegen diese Entscheidung 
einlegen kann. Dieser Stelle, die auch ein 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
es auf nationaler Ebene wirksame 
Verfahren gibt, nach denen jeder Nutzer 
oder Anbieter elektronischer 
Kommunikationsnetze und/oder -dienste, 
der von einer Entscheidung einer 
nationalen Regulierungsbehörde betroffen 
ist, bei einer von den beteiligten Parteien 
unabhängigen Beschwerdestelle einen 
Rechtsbehelf gegen diese Entscheidung 
einlegen kann. Dieser Stelle, die auch ein 
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Gericht sein kann, muss der für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige 
Sachverstand zur Verfügung stehen. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass den 
Umständen des jeweiligen Falles 
angemessen Rechnung getragen wird und 
wirksame Einspruchsmöglichkeiten 
gegeben sind.

Gericht sein kann, muss der für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige 
Sachverstand zur Verfügung stehen. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass den 
Umständen des jeweiligen Falles 
angemessen Rechnung getragen wird und 
wirksame Einspruchsmöglichkeiten 
gegeben sind. Die Mitgliedstaaten sollten 
den Zeitraum, der für die Prüfung der 
eingelegten Rechtsbehelfe zulässig ist, 
begrenzen.

Begründung

Die derzeitigen Beschwerdeverfahren können sich über mehrere Jahre hinziehen, sodass es 
dann zu spät ist, das ursprüngliche Problem zu beheben.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4 – Buchstabe a
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bis zum Abschluss eines 
Beschwerdeverfahrens bleibt der Beschluss 
der nationalen Regulierungsbehörde in 
Kraft, sofern nicht einstweilige 
Maßnahmen erlassen werden. Einstweilige 
Maßnahmen können erlassen werden, 
wenn es dringend notwendig ist, die 
Wirkung des Beschlusses auszusetzen, um 
schweren und nicht wieder 
gutzumachenden Schaden von der die 
Maßnahmen beantragenden Partei 
abzuwenden, und es aufgrund der 
Interessenabwägung erforderlich ist.

Bis zum Abschluss eines 
Beschwerdeverfahrens bleibt der Beschluss 
der nationalen Regulierungsbehörde in 
Kraft, sofern nicht einstweilige 
Maßnahmen erlassen werden. Einstweilige 
Maßnahmen können nur dann erlassen 
werden, wenn es dringend notwendig ist, 
die Wirkung des Beschlusses auszusetzen, 
um schweren und nicht wieder 
gutzumachenden Schaden von der die 
Maßnahmen beantragenden Partei 
abzuwenden, und es aufgrund der 
Interessenabwägung erforderlich ist.

Begründung

Es muss präzisiert werden, dass einstweilige Maßnahmen nicht aus anderen Gründen 
erlassen werden können.
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Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4 – Buchstabe b
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten sammeln 
Informationen im Zusammenhang mit den 
eingelegten Rechtsbehelfen, wie deren 
Anzahl, die Dauer der Verfahren, die 
Anzahl der Entscheidungen zum Erlass 
einstweiliger Maßnahmen gemäß Absatz 1 
und die Gründe für diese Entscheidungen. 
Die Mitgliedstaaten stellen diese 
Informationen der Kommission und der 
Europäischen Behörde für die Märkte der 
elektronischen Kommunikation (im 
Folgenden „Behörde“) jedes Jahr zur 
Verfügung.

3. Die Mitgliedstaaten sammeln 
Informationen im Zusammenhang mit den 
eingelegten Rechtsbehelfen, wie deren 
Anzahl, die Dauer der Verfahren, die 
Anzahl der Entscheidungen zum Erlass 
einstweiliger Maßnahmen gemäß Absatz 1 
und die Gründe für diese Entscheidungen. 
Die Mitgliedstaaten stellen diese 
Informationen der Kommission und dem 
Netz jedes Jahr zur Verfügung.

Begründung

Die Europäische Behörde für die Märkte der elektronischen Kommunikation sollte durch das 
Netz der nationalen Regulierungsbehörden ersetzt werden. Die Europäische Behörde für die 
Märkte der elektronischen Kommunikation verursacht einen hohen bürokratischen Aufwand, 
läuft dem Subsidiaritätsprinzip zuwider, steht im Widerspruch zu dem langfristigen Ziel, die 
Vorabregulierung durch das Wettbewerbsrecht zu ersetzen, und weist außerdem eine 
mangelnde Unabhängigkeit auf.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Unternehmen, die elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
bereitstellen, den nationalen 
Regulierungsbehörden alle Informationen, 
auch in Bezug auf finanzielle Aspekte, zur 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Unternehmen, die elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
bereitstellen, den nationalen 
Regulierungsbehörden alle Informationen, 
auch in Bezug auf finanzielle Aspekte, zur 
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Verfügung stellen, die diese Behörden 
benötigen, um die Konformität mit den 
Bestimmungen dieser Richtlinie und den 
Einzelrichtlinien oder den auf ihrer 
Grundlage getroffenen Entscheidungen zu 
gewährleisten. Diese Unternehmen sind 
ferner zu verpflichten, Informationen 
über künftige Entwicklungen im Netz-
oder Dienstleistungsbereich zu 
übermitteln, die sich auf die 
Dienstleistungen an Konkurrenten auf 
Vorleistungsebene auswirken könnten.
Die Unternehmen übermitteln diese 
Informationen auf Anfrage umgehend 
sowie für die Zeiträume und in den 
Einzelheiten, die von der nationalen 
Regulierungsbehörde verlangt werden. Die 
von der nationalen Regulierungsbehörde 
angeforderten Informationen müssen in 
angemessenem Verhältnis zur 
Wahrnehmung dieser Aufgabe stehen. Die 
nationale Regulierungsbehörde muss ihre 
Aufforderung zur Übermittlung von 
Informationen begründen.

Verfügung stellen, die diese Behörden 
benötigen, um die Konformität mit den 
Bestimmungen dieser Richtlinie und den 
Einzelrichtlinien oder den auf ihrer 
Grundlage getroffenen Entscheidungen zu 
gewährleisten. Die Unternehmen 
übermitteln diese Informationen auf 
Anfrage umgehend sowie für die 
Zeiträume und in den Einzelheiten, die von 
der nationalen Regulierungsbehörde 
verlangt werden. Die von der nationalen 
Regulierungsbehörde angeforderten 
Informationen müssen in angemessenem 
Verhältnis zur Wahrnehmung dieser 
Aufgabe stehen. Die nationale 
Regulierungsbehörde muss ihre 
Aufforderung zur Übermittlung von 
Informationen begründen. Die 
Unternehmen legen auch im Voraus 
Angaben zu etwaigen bedeutenden 
Beschränkungen von Dienstleistungen 
für Konkurrenten auf der
Vorleistungsebene vor. Das 
Geschäftsgeheimnis, wie es im 
Gemeinschaftsrecht oder im 
einzelstaatlichen Recht vorgesehen ist, ist 
zu wahren.

Begründung

Künftige Entwicklungen im Netz- oder Dienstleistungsbereich sind oft streng geheim, und die 
Innovation könnte gefährdet werden, wenn man Unternehmen zwingen würde, Informationen 
im Zusammenhang mit den Entwicklungen selbst offen zu legen. Allerdings sind gewisse 
Vorabmitteilungen der möglichen Auswirkungen auf Vorleistungsebene wünschenswert. Es 
muss klar sein, dass das Geschäftsgeheimnis geachtet werden sollte.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 6
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 7 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Innerhalb der in Absatz 4 genannten 
Zweimonatsfrist kann die Kommission in 

5. Im Zusammenhang mit Maßnahmen 
gemäß Absatz 4 Buchstaben a und b und 
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einer Entscheidung die betreffende 
nationale Regulierungsbehörde auffordern, 
den Entwurf zurückzuziehen. Die 
Kommission berücksichtigt vor der 
Veröffentlichung einer Entscheidung 
weitestgehend die Stellungnahme der 
Behörde gemäß Artikel 5 der Verordnung 
[(EG) Nr. …]. Der Entscheidung ist eine 
detaillierte und objektive Analyse 
beizufügen, in der dargelegt wird, weshalb 
die Kommission der Auffassung ist, dass 
der Maßnahmenentwurf nicht 
angenommen werden sollte, und es sind 
zugleich konkrete Vorschläge zur 
Änderung des Maßnahmenentwurfs 
vorzulegen.

innerhalb der in Absatz 4 genannten 
Zweimonatsfrist kann die Kommission in 
einer Entscheidung die betreffende 
nationale Regulierungsbehörde auffordern, 
den Entwurf zurückzuziehen. Die 
Kommission berücksichtigt vor der 
Veröffentlichung einer Entscheidung 
weitestgehend die Stellungnahme des 
Netzes gemäß Artikel 5 der Verordnung 
[(EG) Nr. …]. Der Entscheidung ist eine 
detaillierte und objektive Analyse 
beizufügen, in der dargelegt wird, weshalb 
die Kommission der Auffassung ist, dass 
der Maßnahmenentwurf nicht 
angenommen werden sollte, und es sind 
zugleich konkrete Vorschläge zur 
Änderung des Maßnahmenentwurfs 
vorzulegen.

Begründung

Es sollte eine ausgewogenere Lösung gewählt werden: Anstatt der Kommission ein 
uneingeschränktes Vetorecht bei Abhilfemaßnahmen einzuräumen, sollte ein 
„Regulierungsdialog“ über die Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit der Abhilfemaßnahme 
eingerichtet werden, an dem die nationale Regulierungsbehörde, die die Abhilfemaßnahme 
vorschlägt, und das Netz der nationalen Regulierungsbehörden teilnehmen. Das Ziel dieses 
Dialogs, bei dem den Auffassungen der Marktteilnehmer von allen Beteiligten gebührend 
Rechnung getragen werden sollte, ist es, zu einer gemeinsamen Auffassung in der Frage zu 
gelangen, welches die geeignetste und wirksamste Abhilfemaßnahme wäre.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 6
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 7 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Bei den in Absatz 4 Buchstabe c 
genannten Maßnahmen wird, sofern von 
der Kommission erhebliche Zweifel 
geltend gemacht werden, ein 
Regulierungsdialog zwischen der 
nationalen Regulierungsbehörde und dem 
Netz mit dem Ziel eingeleitet, die 
geeignetste und wirksamste Maßnahme 
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zur Behebung des betreffenden 
Wettbewerbsproblems zu ermitteln, wobei 
den Auffassungen der Marktteilnehmer 
und der Vereinbarkeit dieser Maßnahmen 
mit dem Binnenmarkt gebührend 
Rechnung zu tragen ist. Dieser 
Regulierungsdialog darf die in Absatz 4 
genannte Zweimonatsfrist auf keinen Fall 
überschreiten. 
Wenn das Netz am Ende des 
Regulierungsdialogs die Zweckmäßigkeit 
der Maßnahme mit einer 
Zweidrittelmehrheit bestätigt, kann die 
nationale Regulierungsbehörde die 
Maßnahme erlassen. Gibt das Netz eine 
solche Bestätigung nicht ab, kann die 
Kommission ihre erheblichen Zweifel 
durch eine Entscheidung geltend machen, 
in der die nationale Regulierungsbehörde 
aufgefordert wird, ihren 
Maßnahmenentwurf zurückzuziehen.
Die nationale Regulierungsbehörde hat 
das Recht, den Maßnahmenentwurf in 
jeder Phase des Regulierungsdialogs 
zurückzuziehen.

Begründung

Es sollte eine ausgewogenere Lösung gewählt werden: Anstatt der Kommission ein 
uneingeschränktes Vetorecht bei Abhilfemaßnahmen einzuräumen, sollte ein 
„Regulierungsdialog“ über die Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit der Abhilfemaßnahme 
eingerichtet werden, an dem die nationale Regulierungsbehörde, die die Abhilfemaßnahme 
vorschlägt, und das Netz der nationalen Regulierungsbehörden teilnehmen. Das Ziel dieses 
Dialogs, bei dem den Auffassungen der Marktteilnehmer von allen Beteiligten gebührend 
Rechnung getragen werden sollte, ist es, zu einer gemeinsamen Auffassung in der Frage zu 
gelangen, welches die geeignetste und wirksamste Abhilfemaßnahme wäre.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 6
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 7 – Absatz 6
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Innerhalb von drei Monaten, nachdem 
die Kommission eine Entscheidung gemäß 
Absatz 5 veröffentlicht hat, in der die 
nationale Regulierungsbehörde 
aufgefordert wird, einen Entwurf 
zurückzuziehen, hat die Behörde den 
Maßnahmenentwurf zu ändern oder 
zurückzuziehen. Wird der 
Maßnahmenentwurf geändert, führt die 
nationale Regulierungsbehörde eine 
öffentliche Konsultation im Einklang mit 
den Verfahren gemäß Artikel 6 durch und 
notifiziert der Kommission den geänderten 
Maßnahmenentwurf entsprechend Absatz 3 
erneut.

6. Innerhalb von drei Monaten, nachdem 
die Kommission eine Entscheidung gemäß 
Absatz 5 oder Absatz 5a veröffentlicht hat, 
in der die nationale Regulierungsbehörde 
aufgefordert wird, einen Entwurf 
zurückzuziehen, hat die Behörde den 
Maßnahmenentwurf zu ändern oder 
zurückzuziehen. Wird der 
Maßnahmenentwurf geändert, führt die 
nationale Regulierungsbehörde eine 
öffentliche Konsultation im Einklang mit 
den Verfahren gemäß Artikel 6 durch und 
notifiziert der Kommission den geänderten 
Maßnahmenentwurf entsprechend Absatz 3 
erneut.

Begründung

Es sollte eine ausgewogenere Lösung gewählt werden: Anstatt der Kommission ein 
uneingeschränktes Vetorecht bei Abhilfemaßnahmen einzuräumen, sollte ein 
„Regulierungsdialog“ über die Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit der Abhilfemaßnahme 
eingerichtet werden, an dem die nationale Regulierungsbehörde, die die Abhilfemaßnahme 
vorschlägt, und das Netz der nationalen Regulierungsbehörden teilnehmen. Das Ziel dieses 
Dialogs, bei dem den Auffassungen der Marktteilnehmer von allen Beteiligten gebührend 
Rechnung getragen werden sollte, ist es, zu einer gemeinsamen Auffassung in der Frage zu 
gelangen, welches die geeignetste und wirksamste Abhilfemaßnahme wäre.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 –Nummer 6
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 7 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8. Wird ein Maßnahmenentwurf gemäß 
Absatz 6 geändert, kann die Kommission 
in einer Entscheidung die nationale 
Regulierungsbehörde auffordern, 
innerhalb einer bestimmten Frist eine 
besondere Verpflichtung gemäß den 
Artikeln 9 bis 13 a der Richtlinie 
2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) und 

entfällt
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Artikel 17 der Richtlinie 2002/22/EG 
(Universaldienstrichtlinie) aufzuerlegen. 
Dabei verfolgt die Kommission dieselben 
politischen Zielsetzungen, wie sie für 
nationale Regulierungsbehörden in 
Artikel 8 niedergelegt sind. Die 
Kommission berücksichtigt weitestgehend 
die Stellungnahme der Behörde gemäß 
Artikel 6 der Verordnung [(EG) Nr. …], 
insbesondere bei der Festlegung der 
Einzelheiten der aufzuerlegenden 
Verpflichtungen.

Begründung

Der Kommissionsvorschlag würde einen gravierenden Präzedenzfall in den Binnenmarkt-
Rechtsvorschriften schaffen, da ein Organ der EU anstelle einer nationalen Behörde die 
Entscheidung übernehmen würde. Dadurch wird das System der gegenseitigen Kontrolle im 
EU-Vertrag ausgehebelt, wonach die nationalen Behörden das Gemeinschaftsrecht unter der 
Kontrolle des Gerichtshofs und vorbehaltlich etwaiger Vertragsverletzungsverfahren durch 
die Kommission umsetzen.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 7
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 7a – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Maßnahmen gemäß Absatz 1, 
durch die nicht wesentliche 
Bestimmungen dieser Richtlinie durch 
Ergänzung geändert werden, werden 
gemäß dem in Artikel 22 Absatz 3 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen. In Fällen äußerster 
Dringlichkeit kann die Kommission auf 
das in Artikel 22 Absatz 4 genannte 
Dringlichkeitsverfahren zurückgreifen.

entfällt

Begründung

Es bleibt unklar, was mit „nicht wesentlichen Bestimmungen“ in Absatz 2 gemeint ist. Solche 
vorgeschlagenen „Durchführungsbestimmungen“ könnten erhebliche finanzielle 
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Auswirkungen für die Unternehmen haben. Alle etwaigen Änderungen müssen einer 
umfassenden Prüfung im Rahmen eines Legislativverfahrens auf EU-Ebene unterliegen oder 
den Mitgliedstaaten überlassen werden.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 8 – Buchstabe e a (neu)
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Folgender Absatz wird angefügt:

„4a. Die nationalen 
Regulierungsbehörden streben die 
Schaffung eines angemessenen 
Regulierungsumfelds für konkurrierende 
Investitionstätigkeit in Bezug neue 
Zugangsnetze an, wodurch eine 
einzigartige Möglichkeit für Innovationen 
und einen Wettbewerb zwischen den 
Plattformen entsteht und somit der Weg 
für eine Deregulierung geebnet wird. Ein 
solches Regulierungsumfeld sollte unter 
anderem
a) für einen Zeitraum vorhersehbar sein, 
der für die Rentabilität hoher 
Investitionen benötigt wird;
b) auf die maximale räumliche 
Ausdehnung des Wettbewerbs zwischen 
den Plattformen abzielen;
c) einen aus rascheren gebietsweisen 
Netzeinführungen entstehenden 
Wettbewerbsvorteil ermöglichen, wodurch 
der Einsatz der Netze gefördert würde;
d) die Bereitstellung von Mitteln seitens 
der Finanzmärkte für hohe 
Anfangsinvestitionen in neue 
Zugangsnetze begünstigen;
e) flexible geschäftliche Vereinbarungen 
über Investitionen und Risikoteilung 
zwischen neuen Zugangsnetzbetreibern 
ermöglichen.“
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Begründung

Das gegenwärtige Regulierungssystem muss an die investitionspolitischen 
Herausforderungen angepasst werden, die in Bezug auf die Einführung der Zugangsnetze der 
nächsten Generation bestehen. Die Regulierung muss den Marktakteuren Investitionen in 
diese Netze ermöglichen und somit den damit verbundenen Risiken Rechnung tragen.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen für die 
wirksame Verwaltung der Funkfrequenzen 
für die elektronischen 
Kommunikationsdienste in ihrem 
Hoheitsgebiet im Einklang mit Artikel 8. 
Sie gewährleisten, dass die Zuweisung und 
Zuteilung dieser Funkfrequenzen durch die 
nationalen Regulierungsbehörden auf 
objektiven, transparenten, nicht 
diskriminierenden und angemessenen 
Kriterien beruhen.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen für die 
wirksame Verwaltung der Funkfrequenzen 
für die elektronischen 
Kommunikationsdienste in ihrem 
Hoheitsgebiet im Einklang mit Artikel 8. 
Sie gewährleisten, dass die Zuweisung und 
Zuteilung dieser Funkfrequenzen durch die 
nationalen Regulierungsbehörden auf 
objektiven, transparenten, nicht 
diskriminierenden und angemessenen 
Kriterien beruhen. Die Mitgliedstaaten 
halten dabei die internationalen 
Vereinbarungen ein und können 
öffentliche Belange berücksichtigen.

Begründung

Da die Frequenzen über die Grenzen der EU hinausreichen, müssen die international 
verbindlichen Vereinbarungen zur Vermeidung von funktechnischen Störungen eingehalten 
werden.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten fördern die 2. Die Mitgliedstaaten fördern die 
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Harmonisierung der Nutzung der 
Funkfrequenzen in der Gemeinschaft, um 
deren effektiven und effizienten Einsatz im 
Einklang mit der Entscheidung 
2002/676/EG (Frequenzentscheidung) zu 
gewährleisten.

Harmonisierung der Nutzung von 
Funkfrequenzen in der Gemeinschaft, um 
deren effektiven und effizienten Einsatz im 
Einklang mit der Entscheidung 
2002/676/EG (Frequenzentscheidung) zu 
gewährleisten, was zur Erzielung von 
Größenvorteilen und zur Interoperabilität 
der Dienste zum Nutzen der Verbraucher 
beitragen kann.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Soweit in Unterabsatz 2 oder in den 
gemäß Artikel 9c erlassenen Maßnahmen 
nichts anderes vorgesehen ist,
gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass 
alle Arten von Funknetzen und 
Technologien für drahtlosen Netzzugang in 
den Funkfrequenzbändern genutzt werden 
können, die elektronischen 
Kommunikationsdiensten offenstehen.

3. Soweit in Unterabsatz 2 oder in den 
gemäß den Artikeln 9c und 9d erlassenen 
Maßnahmen nichts anderes vorgesehen ist,
erleichtern die Mitgliedstaaten möglichst 
weit gehend die Nutzung aller Arten von 
Funknetzen und Technologien für 
drahtlosen Netzzugang in den 
Funkfrequenzbändern, die elektronischen 
Kommunikationsdiensten zugewiesen 
wurden, gemäß ihrem jeweiligen 
nationalen Frequenzzuweisungsplan und 
der ITU-Vollzugsordnung für den 
Funkdienst.

Begründung

Die Erwähnung der EG-Frequenzentscheidung von 2002 und der ITU-Vollzugsordnung für 
den Funkdienst sind für die Sicherstellung der Vereinbarkeit von EU-Vorschriften 
untereinander und der EU-Vorschriften mit internationalen Vorschriften, die ihren Ausdruck 
in den nationalen Frequenzzuweisungsplänen finden, unverzichtbar. Die wirksame 
Bewirtschaftung des Funkfrequenzspektrums ist Aufgabe der nationalen 
Regulierungsbehörden und erfordert die Einhaltung der ITU-Verfahren.

Änderungsantrag 31
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Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) zur Gewährleistung der 
breitestmöglichen gemeinsamen Nutzung
der Funkfrequenzen, wenn die Nutzung 
einer Allgemeingenehmigung unterliegt,
oder

c) zur Erfüllung einer Verpflichtung im 
Rahmen eines internationalen 
Übereinkommens mit Bezug auf die
Nutzung von Funkfrequenzen oder der 
ITU-Vollzugsordnung für den 
Funkdienst,

Begründung

Die Erwähnung der EG-Frequenzentscheidung von 2002 und der ITU-Vollzugsordnung für 
den Funkdienst sind für die Sicherstellung der Vereinbarkeit von EU-Vorschriften 
untereinander und der EU-Vorschriften mit internationalen Vorschriften, die ihren Ausdruck 
in den nationalen Frequenzzuweisungsplänen finden, unverzichtbar. Die wirksame 
Bewirtschaftung des Funkfrequenzspektrums ist Aufgabe der nationalen 
Regulierungsbehörden und erfordert die Einhaltung der ITU-Verfahren.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) zur Sicherstellung der effizienten 
Frequenznutzung oder

Begründung

Die Frequenzpolitik sollte ganz allgemein auf die effiziente Frequenznutzung abzielen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Soweit in Unterabsatz 2 oder in den 
gemäß Artikel 9c erlassenen Maßnahmen
nichts anderes vorgesehen ist,
gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass 
alle Arten elektronischer 
Kommunikationsdienste in den 
Funkfrequenzbändern bereitgestellt 
werden können, die der elektronischen 
Kommunikation offenstehen. Die 
Mitgliedstaaten können jedoch 
verhältnismäßige und nicht 
diskriminierende Beschränkungen für die 
Bereitstellung bestimmter Arten 
elektronischer Kommunikationsdienste 
vorsehen.

4. Soweit in Unterabsatz 2 nichts anderes 
vorgesehen ist, erleichtern die 
Mitgliedstaaten möglichst weit gehend die 
Nutzung aller Arten elektronischer 
Kommunikationsdienste in den 
Funkfrequenzbändern, die der 
elektronischen Kommunikation offen 
stehen, gemäß ihrem jeweiligen 
nationalen Frequenzzuweisungsplan und 
der ITU-Vollzugsordnung für den 
Funkdienst. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch verhältnismäßige und nicht 
diskriminierende Beschränkungen für die 
Bereitstellung bestimmter Arten 
elektronischer Kommunikationsdienste 
vorsehen.

Beschränkungen, aufgrund deren Dienste
in bestimmten Frequenzbändern 
bereitzustellen sind, müssen dadurch 
gerechtfertigt sein, dass sie einem im 
allgemeinen Interesse liegenden Ziel im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
dienen, z. B. dem Schutz des menschlichen 
Lebens, der Stärkung des sozialen, 
regionalen oder territorialen 
Zusammenhalts, der Vermeidung einer 
ineffizienten Nutzung der Funkfrequenzen 
oder der Förderung der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt sowie des 
Pluralismus der Medien entsprechend den 
im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
erlassenen nationalen Rechtsvorschriften.

Beschränkungen, aufgrund deren
elektronische Kommunikationsdienste in 
bestimmten Frequenzbändern 
bereitzustellen sind, müssen dadurch 
gerechtfertigt sein, dass sie einem im 
allgemeinen Interesse liegenden Ziel im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
dienen, z. B. dem Schutz des menschlichen 
Lebens, der Erbringung von 
Universaldiensten, der Stärkung des 
sozialen, regionalen oder territorialen 
Zusammenhalts, der effizienten Nutzung 
der Funkfrequenzen und der wirksamen 
Bewirtschaftung des 
Funkfrequenzspektrums unter 
Berücksichtigung internationaler 
Verpflichtungen und Praktiken, oder der 
Förderung der kulturellen und sprachlichen 
Vielfalt sowie des Pluralismus der Medien.

Eine Beschränkung, die in einem 
bestimmten Frequenzband die 
Bereitstellung aller anderen Dienste
untersagt, ist nur zulässig, wenn dadurch 
Dienste, von denen Menschenleben 
abhängen, geschützt werden müssen.

Eine Beschränkung, die in einem 
bestimmten Frequenzband die 
Bereitstellung aller anderen elektronischen 
Kommunikationsdienste untersagt, ist nur 
zulässig, wenn dadurch Dienste, von denen 
Menschenleben abhängen, geschützt 
werden müssen, oder wenn dies notwendig 
ist, um ein im allgemeinen Interesse 
liegendes Ziel entsprechend den im 
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Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
erlassenen nationalen Rechtsvorschriften 
zu erreichen, wie Förderung der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt 
sowie des Pluralismus der Medien.

Begründung

Die Erwähnung der EG-Frequenzentscheidung von 2002 und der ITU-Vollzugsordnung für 
den Funkdienst sind für die Sicherstellung der Vereinbarkeit von EU-Vorschriften 
untereinander und der EU-Vorschriften mit internationalen Vorschriften, die ihren Ausdruck 
in den nationalen Frequenzzuweisungsplänen finden, unverzichtbar. Die wirksame 
Bewirtschaftung des Funkfrequenzspektrums ist Aufgabe der nationalen 
Regulierungsbehörden und erfordert die Einhaltung der ITU-Verfahren.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 9
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten überprüfen 
regelmäßig, inwieweit die in den 
Absätzen 3 und 4 genannten 
Beschränkungen notwendig sind.

5. Die Mitgliedstaaten überprüfen 
regelmäßig, inwieweit die in den 
Absätzen 3 und 4 genannten 
Beschränkungen notwendig sind. Die 
Bestimmung des Umfangs und der Art 
von Ausnahmeregelungen fällt in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

Begründung

Die Festlegung der Kultur- und Medienpolitik ist eine einzelstaatliche Zuständigkeit, und dies 
muss in ausreichendem Maße berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 10
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 a
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9a entfällt

Begründung

Die erzwungene Überprüfung bestehender Rechte würde wahrscheinlich zu großer 
Unsicherheit in der Wirtschaft führen, und hier wird nicht den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten vieler Betreiber Rechnung getragen, deren auf Frequenznutzungsrechten 
beruhende Investitionen sich auf 15 oder mehr Jahre erstrecken.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 10
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 b – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Unternehmen ohne vorherige 
Einwilligung der nationalen 
Regulierungsbehörde individuelle 
Frequenznutzungsrechte für die 
Funkfrequenzbänder, für die dies in den
gemäß Artikel 9c erlassenen 
Durchführungsmaßnahmen vorgesehen ist, 
an andere Unternehmen übertragen oder 
vermieten können.

1. Die Mitgliedstaaten stellen
gegebenenfalls sicher, dass die 
Unternehmen individuelle 
Frequenznutzungsrechte für die 
Funkfrequenzbänder, für die dies in den 
gemäß den nationalen Verfahren
erlassenen Durchführungsmaßnahmen 
vorgesehen ist, an andere Unternehmen 
übertragen oder vermieten können.

Die Mitgliedstaaten können auch für 
andere Funkfrequenzbänder die 
Möglichkeit vorsehen, dass Unternehmen 
individuelle Frequenznutzungsrechte an 
andere Unternehmen übertragen oder 
vermieten können.

Begründung

Der Frequenzhandel unterliegt dem Subsidiaritätsprinzip und sollte deshalb gemäß den 
nationalen Bestimmungen behandelt werden.
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Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 10
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9b – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
ein Unternehmen, das beabsichtigt, 
Frequenznutzungsrechte zu übertragen, 
dies der für die Zuteilung von 
Funkfrequenzen zuständigen nationalen 
Regulierungsbehörde mitteilt und seine 
Absicht öffentlich bekannt gegeben wird. 
Soweit die Funkfrequenznutzung durch die 
Anwendung der „Frequenzentscheidung“ 
oder sonstiger Gemeinschaftsmaßnahmen 
harmonisiert wurde, muss eine solche 
Übertragung im Einklang mit der 
harmonisierten Nutzung stattfinden.

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
ein Unternehmen, das beabsichtigt, 
Frequenznutzungsrechte zu übertragen, 
dies zusammen mit der Information über 
die tatsächliche Übertragung der für die 
Zuteilung von Funkfrequenzen zuständigen 
nationalen Behörde mitteilt und seine 
Absicht öffentlich bekannt gegeben wird. 
Soweit die Funkfrequenznutzung durch die 
Anwendung der „Frequenzentscheidung“ 
oder sonstiger Gemeinschaftsmaßnahmen 
harmonisiert wurde, muss eine solche 
Übertragung im Einklang mit der 
harmonisierten Nutzung stattfinden.

Begründung

Die zuständige Behörde ist nicht immer identisch mit der nationalen Regulierungsbehörde im 
Sinn der Definition in der Rahmenrichtlinie.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 10
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9c – Absatz 1 – Buchstaben a bis d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) zur Harmonisierung der Festlegung 
der Funkfrequenzbänder, für die 
Unternehmen untereinander 
Nutzungsrechte übertragen oder vermieten 
können;

(a) zur Festlegung und Empfehlung der 
Funkfrequenzbänder, für die Unternehmen 
untereinander Nutzungsrechte übertragen 
oder vermieten können, einschließlich der 
Frequenzen, die die Mitgliedstaaten für 
bestimmte Dienste vorsehen, die durch die 
technologische Entwicklung die digitale 
Dividende in vollem Umfang in Anspruch 
nehmen werden;
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(b) zur Harmonisierung der mit diesen 
Rechten verknüpften Bedingungen sowie 
der Bedingungen, Verfahren, 
Beschränkungen, Aufhebungen und 
Übergangsregelungen für die 
entsprechenden Übertragungen oder 
Vermietungen;
(c) zur Harmonisierung der Maßnahmen, 
mit denen ein lauterer Wettbewerb bei der 
Übertragung individueller Rechte 
gewährleistet werden soll;
(d) zur Festlegung einer Ausnahme von 
dem Grundsatz der Dienst- und 
Technologieneutralität und zur 
Harmonisierung von Art und Umfang 
solcher Ausnahmen im Einklang mit 
Artikel 9 Absätze 3 und 4, abgesehen von 
denen, die der Förderung der kulturellen 
und sprachlichen Vielfalt sowie des 
Pluralismus der Medien dienen.

(d) zur Festlegung einer Ausnahme von 
dem Grundsatz der Dienst- und 
Technologieneutralität und zur 
Harmonisierung von Art und Umfang 
solcher Ausnahmen im Einklang mit 
Artikel 9 Absätze 3 und 4, abgesehen von 
denen, die der Förderung der kulturellen 
und sprachlichen Vielfalt sowie des 
Pluralismus der Medien, einschließlich der 
Rundfunkdienste, dienen, wobei der
Notwendigkeit eines besseren Zugangs 
zur Informationsgesellschaft für alle 
Bürger Rechnung getragen werden muss.

Begründung

Die zum Erlass in Ausschussverfahren vorgeschlagenen Maßnahmen haben bedeutend mehr 
Tragweite als nicht wesentliche Teile der Richtlinie. Andererseits ist viel 
Harmonisierungstätigkeit möglich und ist auch aufgrund der geltenden 
Frequenzentscheidung 676/2002/EG erfolgreich durchgeführt worden. Deshalb sollten die 
Buchstaben b und c gestrichen werden. Hier sei auf Erwägung 23 verwiesen: Die Festlegung 
der Medienpolitik gehört in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 10
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 c – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Maßnahmen, durch die nicht 
wesentliche Bestimmungen dieser 

entfällt
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Richtlinie durch Ergänzung geändert 
werden, werden nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle gemäß 
Artikel 22 Absatz 3 erlassen. In Fällen 
äußerster Dringlichkeit kann die 
Kommission auf das in Artikel 22 
Absatz 4 genannte 
Dringlichkeitsverfahren zurückgreifen. 
Bei der Durchführung der Bestimmungen 
dieses Absatzes kann die Kommission im 
Einklang mit Artikel 10 der Verordnung 
[(EG) Nr. …] von der Behörde unterstützt 
werden.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 10 a (neu)
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 9 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9d
Auswirkungen internationaler 
Regelungen und Vorschriften

1. Zur effizienten Nutzung und 
wirksamen Bewirtschaftung des 
Funkfrequenzspektrums in der gesamten 
Gemeinschaft berücksichtigen die 
Mitgliedstaaten bei der Durchführung 
dieser Richtlinie die Vorschriften und 
Regelungen der ITU, insbesondere die 
Vollzugsordnung für den Funkdienst, die 
gelegentlich geändert werden. 
2. Die Kommission verfolgt in 
Drittländern und internationalen 
Organisationen, einschließlich der ITU, 
die auf Funkfrequenzen bezogenen 
Entwicklungen, die sich auf die 
Durchführung dieser Richtlinie 
auswirken können.
3. Die Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission über alle rechtlichen oder 
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faktischen Schwierigkeiten, die durch 
bestehende internationale 
Übereinkommen, Drittländer oder 
internationale Organisationen, 
einschließlich der ITU, bei der 
Durchführung dieser Richtlinie 
verursacht werden.
4. Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig Bericht über die Ergebnisse 
der Anwendung der Absätze 1, 2 und 3; 
sie kann gegebenenfalls Maßnahmen 
vorschlagen, um die Umsetzung der 
Grundsätze und Ziele dieser Richtlinie zu 
gewährleisten. Falls erforderlich, werden 
gemeinsame politische Ziele vereinbart, 
um eine gemeinschaftliche Koordinierung 
der Mitgliedstaaten untereinander 
sicherzustellen.
5. Maßnahmen, die aufgrund dieses 
Artikels getroffen werden, berühren nicht 
die Rechte und Pflichten, die der 
Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten 
aus einschlägigen internationalen 
Übereinkünften erwachsen.

Begründung

Um eine effiziente Nutzung der Frequenzen zu gewährleisten, müssen die Betreiber die im 
Rahmen der international verbindlichen Vorschriften und Verfahren der ITU vorgesehenen 
Anmelde- und Koordinationsverfahren berücksichtigen und können sich auf diese stützen, 
damit ein Kommunikationsnetz oder -system erfolgreich koordiniert und in Betrieb genommen 
wird. Die internationalen Rechte und Pflichten von Behörden im Zusammenhang mit den 
Frequenzzuweisungen ihrer eigenen oder anderer Behörden leiten sich von der Registrierung 
der Zuweisungen im „Master International Frequency Register“ der ITU oder der 
Übereinstimmung der Zuweisungen mit dem Frequenzzuweisungsplan der ITU her.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 11 – Buchstabe -a (neu)
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 10 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die nationalen 
Regulierungsbehörden die Zuteilung 
aller nationalen 
Nummerierungsressourcen und die 
Verwaltung der nationalen 
Nummerierungspläne kontrollieren. Sie 
sorgen für die Bereitstellung adäquater 
Nummern und Nummerierungsbereiche 
[...]. Die nationalen 
Regulierungsbehörden legen objektive, 
transparente und nichtdiskriminierende 
Verfahren für die Zuteilung der 
nationalen Nummerierungsressourcen 
fest.“

Begründung

Wenn die Nummerierungsvereinbarungen nicht reformiert werden, werden Bürger, 
Verbraucher und Wirtschaftsinteressen in der EU geschädigt, insbesondere in einem Umfeld, 
in dem Nummern von bestimmten größeren europäischen und nichteuropäischen Ländern 
rechtlich oder tatsächlich weltweit verfügbar sind. Zusätzlich würden die gegenwärtig 
bestehenden Beschränkungen (die sich in den Richtlinien nicht finden, aber auf nationaler 
Ebene allgemein üblich sind) den Binnenmarktzielen entgegenstehen.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 11 – Buchstabe a
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die nationalen Regulierungsbehörden 
sorgen dafür, dass Nummerierungspläne 
und -verfahren so angewandt werden, dass 
die Gleichbehandlung aller Erbringer 
öffentlich zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienste gewährleistet ist. 
Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere 
sicher, dass ein Unternehmen, dem ein 

2. Die nationalen Regulierungsbehörden 
sorgen dafür, dass Nummerierungspläne 
und -verfahren so angewandt werden, dass 
die Gleichbehandlung aller Anbieter und 
Nutzer von Nummern in der gesamten 
Europäischen Union gewährleistet ist. Die 
Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, 
dass ein Unternehmen, dem ein 
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Nummernbereich zugeteilt wurde, sich 
gegenüber anderen Erbringern 
elektronischer Kommunikationsdienste
hinsichtlich der Nummernfolgen für den 
Zugang zu ihren Diensten nicht 
diskriminierend verhält.

Nummernbereich zugeteilt wurde, sich 
gegenüber anderen Anbietern und Nutzern
hinsichtlich der Nummernfolgen für den 
Zugang zu ihren Diensten nicht 
diskriminierend verhält.

Begründung

Wenn die Nummerierungsvereinbarungen nicht reformiert werden, werden Bürger, 
Verbraucher und Wirtschaftsinteressen in der EU geschädigt, insbesondere in einem Umfeld, 
in dem Nummern von bestimmten größeren europäischen und nichteuropäischen Ländern 
rechtlich oder tatsächlich weltweit verfügbar sind. Zusätzlich würden die gegenwärtig 
bestehenden Beschränkungen (die sich in den Richtlinien nicht finden, aber auf nationaler 
Ebene allgemein üblich sind) den Binnenmarktzielen entgegenstehen.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 11 – Buchstabe b
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 10 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten fördern die 
Harmonisierung der Nummerierung in der 
Gemeinschaft, wo diese das Funktionieren 
des Binnenmarktes oder die Entwicklung 
europaweiter Dienste unterstützt. Die 
Kommission kann in diesem 
Zusammenhang geeignete technische 
Durchführungsmaßnahmen ergreifen; u. a. 
kann sie Tarifgrundsätze für bestimmte 
Nummern oder Nummernbereiche 
festlegen. In den 
Durchführungsmaßnahmen können der 
Behörde spezifische Aufgaben bei der 
Anwendung der Maßnahmen übertragen 
werden.

4. Die Mitgliedstaaten fördern die 
Harmonisierung der Nummerierung in der 
Gemeinschaft, wo diese das Funktionieren 
des Binnenmarktes oder die Entwicklung 
europaweiter Dienste unterstützt. Die 
Kommission kann in diesem 
Zusammenhang geeignete technische 
Durchführungsmaßnahmen ergreifen.

Begründung

Der von der Kommission vorgeschlagene Text brächte eine Ausdehnung der Regulierung des 
Endnutzerbereichs durch vorgeschrieben Tarifgrundsätze mit sich. Darin liegt ein Verstoß 
gegen die Systematik des Rechtsrahmens, der die Preisregulierung bei Endnutzerdiensten nur 
für den Fall einer festgestellten starken Marktposition auf einem Endkundenmarkt im Sinn 



PE404.782v02-00 38/57 AD\725956DE.doc

DE

von Artikel 17 der Universaldienstrichtlinie vorsieht. Die Einführung einer weit reichenden 
neuen Preissetzungskompetenz für die Regulierungsbehörden verträgt sich nicht mit dem Ziel 
der besseren Rechtsetzung und dem übergeordneten Grundsatz, wonach Regulierungstätigkeit 
prinzipiell auf die Vorleistungsebene beschränkt sein sollte.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 13
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Darf ein Unternehmen, das elektronische 
Kommunikationsnetze bereitstellt, nach 
nationalem Recht Einrichtungen auf, über 
oder unter öffentlichen oder privaten 
Grundstücken installieren oder kann es ein 
Verfahren zur Enteignung oder Nutzung 
von Grundstücken in Anspruch nehmen, so 
kann die nationale Regulierungsbehörde 
die gemeinsame Nutzung dieser 
Einrichtungen oder Grundstücke 
vorschreiben, einschließlich des 
gemeinsamen Zugangs zu Gebäuden, 
Masten, Antennen, Leitungsrohren, 
Einstiegsschächten und 
Straßenverteilerkästen.

1. Darf ein Unternehmen, das elektronische 
Kommunikationsnetze bereitstellt, nach 
nationalem Recht Einrichtungen auf, über 
oder unter öffentlichen oder privaten 
Grundstücken installieren oder kann es ein 
Verfahren zur Enteignung oder Nutzung 
von Grundstücken in Anspruch nehmen, so 
kann die nationale Regulierungsbehörde 
unter strenger Beachtung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die 
gemeinsame Nutzung dieser Einrichtungen 
oder Grundstücke vorschreiben, 
einschließlich des gemeinsamen Zugangs 
zu Gebäuden, Masten, Antennen, 
Leitungsrohren, Einstiegsschächten und 
Straßenverteilerkästen.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 13
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 12 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die von einer nationalen 
Regulierungsbehörde gemäß Absatz 1 
getroffenen Maßnahmen müssen objektiv, 
transparent und verhältnismäßig sein.

3. Die von einer nationalen 
Regulierungsbehörde gemäß Absatz 1 
getroffenen Maßnahmen müssen den 
Sicherheitsinteressen des Unternehmens 
und den allgemeinen 
Sicherheitsinteressen sowie der 
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Notwendigkeit Rechnung tragen, eine 
klare Abgrenzung der Zuständigkeiten 
der beteiligten Unternehmen 
sicherzustellen, damit keine Eingriffe der 
Nutzer zum gegenseitigen Nachteil 
vorkommen. Die Maßnahmen müssen 
zudem objektiv, transparent und 
verhältnismäßig sein.

Wenn die nationalen 
Regulierungsbehörden im Einklang mit 
diesem Artikel einem Betreiber die
Verpflichtung auferlegen, den Zugang 
bereitzustellen, können sie, soweit 
notwendig, technische oder betriebliche 
Bedingungen festlegen, die von dem 
Betreiber und/oder den Nutznießern der 
Zugangsgewährung erfüllt werden 
müssen, um den normalen Betrieb des 
Netzes sicherzustellen. Den Nutznießern 
der Zugangsgewährung können spezielle, 
diskriminierungsfreie Auflagen gemacht 
werden, damit knappe Ressourcen, 
besonders beim Einsatz des Netzes, 
effizient genutzt werden. Verpflichtungen, 
bestimmte technische Normen oder 
Spezifikationen zu Grunde zu legen, 
müssen mit den gemäß Artikel 17 Absatz 1 
festgelegten Normen und Spezifikationen 
in Einklang stehen.

Begründung

Es gilt zu betonen, dass die berechtigten Sicherheitsbelange der Beteiligten berücksichtigt 
werden müssen.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 13
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 12 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Um sicherzustellen, dass die 
Maßnahmen nach Absatz 1 
verhältnismäßig sind, prüfen die 
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nationalen Regulierungsbehörden die 
Verfügbarkeit sämtlicher Leitungsrohre –
einschließlich derjenigen von 
Telekommunikationsbetreibern, 
Energieversorgern, 
Gebietskörperschaften und der 
Abwasserrohre –, die für die Verlegung 
von Telekommunikationsleitungen in dem 
Gebiet in Frage kommen, in dem Zugang 
gefordert wird.

Begründung

Die Auslotung des gesamten Potenzials, das sich nicht nur auf die herkömmlichen 
Rohrleitungen der Telekommunikation, sondern beispielsweise auch auf die öffentliche 
Infrastruktur (Strom-, Gas-, Abwasserleitungen) erstreckt, wird dazu beitragen, dass gleiche 
Wettbewerbsbedingungen gefördert werden, was die Einführung neuer zusätzlicher 
Infrastrukturen ermöglicht, wenn der Zugang mehr als einem Akteur garantiert wird.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 14
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 13a – Absatz 3 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Alle drei Monate legt die nationale 
Regulierungsbehörde der Kommission 
einen zusammenfassenden Bericht über die 
eingegangenen Mitteilungen und die 
gemäß diesem Absatz ergriffenen 
Maßnahmen vor.

Einmal jährlich legt die nationale 
Regulierungsbehörde der Kommission 
einen zusammenfassenden Bericht über die 
eingegangenen Mitteilungen und die 
gemäß diesem Absatz ergriffenen 
Maßnahmen vor.

Begründung

Damit unnötige Bürokratie und zusätzlicher Verwaltungsaufwand unterbunden werden, 
sollten die Behörden die Berichte nur einmal jährlich vorzulegen haben.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 14
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 13a – Absatz 4 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission kann geeignete 
technische Durchführungsmaßnahmen zur 
Harmonisierung der in den Absätzen 1, 2 
und 3 genannten Maßnahmen beschließen, 
einschließlich solcher Maßnahmen, mit 
denen Umstände, Form und Verfahren der 
vorgeschriebenen Mitteilungen festgelegt 
werden, wobei sie weitestgehend die 
Stellungnahme der Behörde gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b der 
Verordnung [(EG) Nr. …] berücksichtigt.

4. Die Kommission kann geeignete 
technische Durchführungsmaßnahmen zur 
Harmonisierung der in den Absätzen 1, 2 
und 3 genannten Maßnahmen beschließen, 
einschließlich solcher Maßnahmen, mit 
denen Umstände, Form und Verfahren der 
vorgeschriebenen Mitteilungen festgelegt 
werden, wobei sie weitestgehend die 
Stellungnahme berücksichtigt. Die 
technischen Durchführungsmaßnahmen 
hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, 
zusätzliche Anforderungen festzulegen, 
um die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Ziele zu verfolgen.

Begründung

Die Behörde sollte nicht für Sicherheit zuständig sein; diese Zuständigkeit sollte bei der 
ENISA bleiben.

In Einzelfällen sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, Maßstäbe anzuwenden, die 
über dem harmonisierten Mindestniveau liegen, um die Ziele der Absätze 1 und 2 einzuhalten.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 14
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 13 b – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden zur 
Anwendung des Artikels 13a befugt sind, 
Unternehmen, die öffentliche 
Kommunikationsnetze oder öffentlich 
zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen, 
verbindliche Anweisungen zu erteilen.

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die zuständigen nationalen 
Regulierungsbehörden zur Anwendung des 
Artikels 13a befugt sind, Unternehmen, die 
öffentliche Kommunikationsnetze oder 
öffentlich zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen, 
verbindliche Anweisungen zu erteilen.

Begründung

Viele nationale Regulierungsbehörden sind nicht für Sicherheit zuständig.
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Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 14
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 13 b – Absatz 2 – Einleitung 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden 
befugt sind, Unternehmen, die öffentliche 
Kommunikationsnetze oder öffentlich 
zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen, 
vorzuschreiben, dass sie

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die zuständigen nationalen 
Regulierungsbehörden befugt sind, 
Unternehmen, die öffentliche 
Kommunikationsnetze oder öffentlich 
zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen, 
vorzuschreiben, dass sie

Begründung

Viele nationale Regulierungsbehörden sind nicht für Sicherheit zuständig.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 14
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 13 b – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden über 
alle erforderlichen Befugnisse verfügen, 
um Verstöße zu untersuchen.

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die zuständigen nationalen 
Regulierungsbehörden über alle 
erforderlichen Befugnisse verfügen, um 
Verstöße zu untersuchen.

Begründung

Viele nationale Regulierungsbehörden sind nicht für Sicherheit zuständig.
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Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 18 – Buchstabe a a (neu)
Richtlinie 2002/21/EG
Artikel 17 – Absatz 2 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Artikel 17 Absatz 2 Unterabsatz 3 
erhält folgende Fassung:

„Falls keine derartigen Normen bzw. 
Spezifikationen vorliegen, fördern die 
Mitgliedstaaten die Anwendung 
internationaler Normen oder 
Empfehlungen der Internationalen 
Fernmeldeunion (ITU), der 
Europäischen Konferenz der 
Verwaltungen für Post- und 
Fernmeldewesen (CEPT), der 
Internationalen Organisation für 
Normung (ISO) oder der 
Internationalen Elektrotechnischen 
Kommission (IEC).“

Begründung

Die CEPT arbeitet Bedingungen für Frequenznutzung in Europa aus, und das sollte 
berücksichtigt werden, gerade solange es an einer ETSI-Norm fehlt.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Nummer 3 – Buchstabe a
Richtlinie 2002/19/EG
Artikel 5 – Nummer 2 – Unterabsätze 1 a und 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn die nationalen 
Regulierungsbehörden die 
Verhältnismäßigkeit der aufzuerlegenden
Verpflichtungen prüfen, berücksichtigen 
sie die unterschiedlichen 
Wettbewerbsverhältnisse in den einzelnen 
Gebieten des betreffenden Mitgliedstaats. 
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Wenn festgestellt wird, dass in einem 
Gebiet freier Wettbewerb besteht, heben 
die nationalen Regulierungsbehörden 
unnötige Verpflichtungen nach Maßgabe 
der Erfordernisse des Marktes auf. Hierzu 
tragen die nationalen 
Regulierungsbehörden der Notwendigkeit 
Rechnung, den Wettbewerb im 
Infrastrukturbereich sicherzustellen.

Begründung

Ex-ante-Regulierungstätigkeit muss grundsätzlich auf ökonomische Engpässe beschränkt 
sein. Wenn also in bestimmten Gebieten ein wirkungsvoller Wettbewerb entstanden ist, gilt es 
die Regulierung in entsprechendem Umfang wieder aufzuheben.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Nummer 7
Richtlinie 2002/19/EG
Artikel 9 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Kommission kann die entsprechend 
der Technologie- und Marktentwicklung 
erforderlichen Änderungen des Anhangs II 
vornehmen. Entsprechende Maßnahmen, 
durch die nicht wesentliche Bestimmungen 
dieser Richtlinie geändert werden, werden 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 14 Absatz 3 
erlassen. In Fällen äußerster Dringlichkeit 
kann die Kommission auf das in Artikel 14 
Absatz 4 genannte Dringlichkeitsverfahren 
zurückgreifen. Bei der Anwendung der 
Bestimmungen dieses Absatzes kann die 
Kommission durch die Behörde unterstützt 
werden.

5. Die Kommission kann die entsprechend 
der Technologie- und Marktentwicklung 
erforderlichen Änderungen des Anhangs II 
vornehmen. Entsprechende Maßnahmen, 
durch die nicht wesentliche Bestimmungen 
dieser Richtlinie geändert werden, werden 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 14 Absatz 3 
erlassen. In Fällen äußerster Dringlichkeit 
kann die Kommission auf das in Artikel 14 
Absatz 4 genannte Dringlichkeitsverfahren 
zurückgreifen. Bei der Anwendung der 
Bestimmungen dieses Absatzes kann die 
Kommission durch die nationalen 
Regulierungsbehörden unterstützt werden.
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Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Nummer 8 - Buchstabe a
Richtlinie 2002/19/EG
Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Absatz 1 Buchstabe f erhält folgende 
Fassung:

entfällt

„f) die Verpflichtung, Kollokation oder 
andere Formen der gemeinsamen 
Nutzung von Einrichtungen zu 
ermöglichen, einschließlich des 
gemeinsamen Zugangs zu 
Leitungsrohren, Gebäuden, Antennen, 
Masten, Einstiegsschächten und 
Straßenverteilerkästen;“

Begründung

Die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen wird bereits durch Artikel 12 der 
Rahmenrichtlinie abgedeckt. Dadurch ist Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe f überflüssig.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 – Nummer 8 a (neu)
Richtlinie 2002/19/EG
Artikel 13 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Artikel 13 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz 
angefügt:
„Wenn eine nationale 
Regulierungsbehörde den Zugang bei 
Netzen mit einem Zugang der neuen 
Generation reguliert, kann sie von den am 
Zugang interessierten Betreibern
verlangen, dass sie einen vertretbaren 
Anteil der vom investierenden Betreiber 
getragenen Risiken übernehmen. 
Verträge über gemeinsam getragene 
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Risiken können eine Vorauszahlung 
vorsehen, die der Risikoprämie für einen
bestimmten Umfang an Zugang in 
bestimmten Regionen entspricht, oder die 
Form von Verträgen über langfristige 
Zugangsgewährung mit Mindestmengen 
in bestimmten Zeiträumen haben.“
In Absatz 3 wird folgender Unterabsatz 
angefügt:
„Zur Förderung von Anreizen für 
Investitionen in neue 
Hochgeschwindigkeitsnetze muss 
sichergestellt werden, dass die 
Zugangsentgelte so festgesetzt werden, 
dass die Zugang gewährende Gesellschaft 
über eine Marge verfügt, die mindestens
den Kapitalkosten im Zusammenhang mit 
der Investition und dem mit der 
Investition verbundenen Risiko 
entspricht.“

Begründung

Bei der Regulierung von Netzen der neuen Generation können die mit der 
Investitionsentscheidung verbundenen Risiken berücksichtigt werden. Die Risikoteilung lässt 
sich durch die Gewährung von Zugang auf der Grundlage von Vorauszahlungen oder von 
Verträgen über langfristigen Zugang mit Mindestabnahmemengen erreichen. Kurzfristige 
Verträge ohne Mindestmengen können einen Preisaufschlag vorsehen, der das 
Investitionsrisiko des Investors deckt, wobei davon ausgegangen wird, dass der Investor das 
volle Investitionsrisiko trägt. In Verträgen über langfristigen Zugang kann die Zeitspanne zur 
Geltung kommen, die zur Amortisierung der Investitionskosten auf neuen Märkten notwendig 
ist.

Das Hauptthema der kommenden Jahre sind geeignete Anreize für Investitionen in neue 
Hochgeschwindigkeitsnetze, was die Innovation bei inhaltsreichen Internetdiensten 
unterstützen wird. Solche Netze verfügen über ein enormes Potenzial, Verbrauchern in der 
gesamten Europäischen Union Vorteile zu bieten. Deshalb ist es von ausschlaggebender 
Bedeutung, dass nachhaltige Investitionen in die Entwicklung dieser neuen Netze nicht 
verhindert werden und dem Wettbewerb und den Wahlmöglichkeiten der Verbraucher neue 
Dynamik gegeben wird.

Änderungsantrag 57
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Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 3
Richtlinie 2002/20/EC
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) zur Vermeidung einer ernsten Gefahr 
funktechnischer Störungen oder 

a) zur Vermeidung jeglicher Gefahr 
funktechnischer Störungen; 

Begründung

Jede Gefahr funktechnischer Störungen ist eine „ernste Gefahr“.

Der vorgeschlagene Mechanismus zur Überprüfung bestehender Rechte ist nicht realistisch, 
wie es im Fall der Änderungsanträge zu Artikel 9a der Rahmenrichtlinie begründet wurde.

Es muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass die Frequenzzuweisung nicht den Wettbewerb 
auf dem Markt verzerrt.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 3
Richtlinie 2002/20/EG
Artikel 5 – Nummer 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) zur Sicherung der effizienten 
Frequenzbandnutzung.

Begründung

Die Frequenzpolitik sollte allgemein auf effiziente Frequenzbandnutzung ausgerichtet sein.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 3
Richtlinie 2002/20/EC
Artikel 5 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet von den Mitgliedstaaten im 
Voraus festgelegter spezifischer Kriterien 

Unbeschadet von den Mitgliedstaaten 
beschlossener spezifischer Kriterien und 
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für die Gewährung von 
Frequenznutzungsrechten an Erbringer von 
Rundfunk- oder Fernsehinhaltsdiensten im 
Interesse von im allgemeinen Interesse 
liegenden Zielen im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht werden 
Nutzungsrechte nach objektiven, 
transparenten, nicht diskriminierenden und 
verhältnismäßigen Verfahren gewährt, bei 
Funkfrequenzen im Einklang mit Artikel 9 
der Richtlinie 2002/21/EG 
(Rahmenrichtlinie). Die Verfahren müssen 
ferner offen sein, außer in den Fällen, in 
denen die Gewährung individueller 
Frequenznutzungsrechte an die Erbringer 
von Rundfunk- oder 
Fernsehinhaltsdiensten nachweisbar 
wesentlich für die Einhaltung einer 
bestimmten Verpflichtung ist, die von dem 
Mitgliedstaat zuvor festgelegt wurde und 
deren Einhaltung im Hinblick auf ein im 
allgemeinen Interesse liegendes Ziel im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
notwendig ist.

Verfahren für die Gewährung von 
Frequenznutzungsrechten an Erbringer von 
Rundfunk- oder Fernsehinhaltsdiensten im 
Interesse von im allgemeinen Interesse 
liegenden Zielen im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht werden 
Nutzungsrechte nach objektiven, 
transparenten, nicht diskriminierenden und 
verhältnismäßigen Verfahren gewährt, bei 
Funkfrequenzen im Einklang mit Artikel 9 
der Richtlinie 2002/21/EG 
(Rahmenrichtlinie). Die Verfahren müssen 
ferner offen sein, außer in den Fällen, in 
denen die Gewährung individueller 
Frequenznutzungsrechte an die Erbringer 
von Rundfunk- oder 
Fernsehinhaltsdiensten nachweisbar 
wesentlich für die Einhaltung einer 
bestimmten Verpflichtung ist, die von dem 
Mitgliedstaat zuvor festgelegt wurde und 
deren Einhaltung im Hinblick auf ein im 
allgemeinen Interesse liegendes Ziel im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
notwendig ist.

Begründung

Der vorgeschlagene Mechanismus zur Überprüfung bestehender Rechte ist nicht realistisch, 
wie es im Fall der Änderungsanträge zu Artikel 9a der Rahmenrichtlinie begründet wurde.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 3
Richtlinie 2002/20/EG
Artikel 5 – Nummer 2 – Unterabsatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Entscheidung über 
Nutzungsrechte ist gebührend zu 
berücksichtigen, dass ein angemessener 
Zeitraum für die Abschreibung der 
Investition vorgesehen werden muss.
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Begründung

Bei vielen neuen Plattformen und Diensten sind Investitionen während eines Zeitraums 
abzuschreiben, der mehr als zehn bzw. jedenfalls mehr als fünf Jahre beträgt. Es ist nicht 
ungewöhnlich, dass man während der ersten Betriebsjahre erhebliche Verluste zu verkraften 
hat. Eine strenge Anforderung an die nationalen Regulierungsbehörden, in Abständen von 
fünf Jahren eine formelle Überprüfung aller Frequenznutzungslizenzen vorzunehmen, wäre 
unverhältnismäßig.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 3
Richtlinie 2002/20/EC
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Entscheidungen über Nutzungsrechte 
werden von der nationalen 
Regulierungsbehörde so schnell wie 
möglich nach Erhalt des vollständigen 
Antrags getroffen, mitgeteilt und 
veröffentlicht, und zwar innerhalb von drei 
Wochen im Fall von Nummern, die im 
Rahmen des nationalen 
Nummerierungsplans für spezielle Zwecke 
vergeben worden sind, und innerhalb von 
sechs Wochen im Fall von 
Funkfrequenzen, die im Rahmen des 
nationalen Frequenzvergabeplans für die 
elektronische Kommunikation zugewiesen 
worden sind. Die letztgenannte Frist lässt 
geltende internationale Vereinbarungen 
über die Nutzung von Funkfrequenzen und 
Erdumlaufpositionen unberührt.

3. Entscheidungen über Nutzungsrechte 
werden von der nationalen 
Regulierungsbehörde so schnell wie 
möglich nach Erhalt des vollständigen 
Antrags getroffen, mitgeteilt und 
veröffentlicht, und zwar innerhalb von drei 
Wochen im Fall von Nummern, die im 
Rahmen des nationalen 
Nummerierungsplans für spezielle Zwecke 
vergeben worden sind, und innerhalb von 
sechs Wochen im Fall von 
Funkfrequenzen, die im Rahmen des 
nationalen Frequenzvergabeplans für 
spezielle Zwecke zugewiesen worden sind. 
Die letztgenannte Frist lässt geltende 
internationale Vereinbarungen über die 
Nutzung von Funkfrequenzen und 
Erdumlaufpositionen unberührt.

Begründung

Der vorgeschlagene Mechanismus zur Überprüfung bestehender Rechte ist nicht realistisch, 
wie es im Fall der Änderungsanträge zu Artikel 9a der Rahmenrichtlinie begründet wurde.

Änderungsantrag 62
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Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 3
Richtlinie 2002/20/EC
Artikel 5 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Wurde nach Anhörung der interessierten 
Kreise gemäß Artikel 6 der Richtlinie 
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) 
beschlossen, dass Nutzungsrechte für 
Nummern von außerordentlichem 
wirtschaftlichen Wert im Wege 
wettbewerbsorientierter oder 
vergleichender Auswahlverfahren 
vergeben werden, können die 
Mitgliedstaaten die Höchstfrist von drei 
Wochen um bis zu drei Wochen 
verlängern.

4. Wurde nach Anhörung der interessierten 
Kreise gemäß Artikel 6 der Richtlinie 
2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) 
beschlossen, dass Nutzungsrechte für 
Nummern von außerordentlichem 
wirtschaftlichen Wert im Wege 
wettbewerbsorientierter oder 
vergleichender Auswahlverfahren 
vergeben werden, können die 
Mitgliedstaaten die Höchstfrist von drei 
Wochen nochmals um bis zu drei Wochen 
verlängern.

Begründung

Der vorgeschlagene Mechanismus zur Überprüfung bestehender Rechte ist nicht realistisch, 
wie es im Fall der Änderungsanträge zu Artikel 9a der Rahmenrichtlinie begründet wurde.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 3
Richtlinie 2002/20/EG
Artikel 5 – Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten schränken die 
Anzahl der gewährten Nutzungsrechte nur 
so weit ein, wie dies für eine effiziente 
Nutzung der Funkfrequenzen gemäß 
Artikel 7 notwendig ist.

5. Die Mitgliedstaaten schränken die 
Anzahl der gewährten Nutzungsrechte nur 
so weit ein, wie dies für eine effiziente 
Nutzung der Funkfrequenzen gemäß 
Artikel 7 notwendig ist. Die 
Mitgliedstaaten berücksichtigen
historische Investitionen und den 
Umfang, in dem Wettbewerb besteht.

Begründung

Es gilt sicherzustellen, dass historische Investitionen gebührend berücksichtigt werden. 
Andernfalls könnten zuvor getätigte Investitionen an Wert verlieren. Das würde den Markt 
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erheblich verzerren und künftige Investitionsentscheidungen beeinträchtigen.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 3
Richtlinie 2002/20/EC
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die nationalen Regulierungsbehörden 
stellen sicher, dass die Funkfrequenzen im 
Einklang mit Artikel 9 Absatz 2 der 
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) 
effektiv und effizient genutzt werden. Sie 
sorgen ferner dafür, dass der Wettbewerb 
nicht infolge von Übertragungen oder einer 
Anhäufung von Frequenznutzungsrechten 
verzerrt wird. Hierbei können die 
Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen 
ergreifen, z. B. die Einschränkung oder 
den Entzug eines 
Frequenznutzungsrechts oder dessen 
Zwangsverkauf.

6. Die nationalen Regulierungsbehörden 
stellen sicher, dass die Funkfrequenzen im 
Einklang mit Artikel 9 Absatz 2 der 
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie) 
effektiv und effizient genutzt werden. Sie 
sorgen ferner dafür, dass der Wettbewerb 
nicht infolge von Übertragungen oder einer 
Anhäufung von Frequenznutzungsrechten 
verzerrt wird.

Begründung

Der vorgeschlagene Mechanismus zur Überprüfung bestehender Rechte ist nicht realistisch, 
wie es im Fall der Änderungsanträge zu Artikel 9a der Rahmenrichtlinie begründet wurde.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 5
Richtlinie 2002/20/EC
Artikel 6 a – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zur Verwirklichung der in Artikel 1 
genannten Ziele kann die Kommission, 
unbeschadet Artikel 5 Absatz 2, 
Durchführungsmaßnahmen verabschieden.

1. Zur Verwirklichung der in Artikel 1
genannten Ziele kann die Kommission, 
unbeschadet des Artikels 5 Absatz 2 dieser 
Richtlinie und der Frequenzentscheidung,
Durchführungsmaßnahmen verabschieden.
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Begründung

Die Erwähnung der Frequenzentscheidung ist unbedingt erforderlich, um einen integrierten 
Politikansatz und eine kohärente Behandlung von Harmonisierungsmaßnahmen zu erreichen.

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 5
Richtlinie 2002/20/EG
Artikel 6a – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) zur Festlegung von Frequenzbändern, 
für deren Nutzung 
Allgemeingenehmigungen oder 
individuelle Rechte für die Nutzung von 
Funkfrequenzen erforderlich sind,

a) zur Festlegung von Frequenzbändern, 
auf denen europaweite Netze oder 
elektronische Kommunikationsdienste 
angeboten werden und für deren Nutzung 
Allgemeingenehmigungen oder 
individuelle Rechte für die Nutzung von 
Funkfrequenzen erforderlich sind,

Begründung

Der Geltungsbereich dieses Artikels ist zu wenig eingegrenzt. Im Übrigen steht die 
Formulierung nicht in Einklang mit dem Gewaltenteilungsprinzip. Es ist wichtig, dass die auf 
Frequenzen bezogenen Kompetenzen der Mitgliedstaaten nicht durch neue zentralisierte 
Verfahren auf EU-Ebene geschwächt werden. Insofern ist es angemessen, in diesem Artikel 
auf europaweite Dienste zu verweisen.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 5
Richtlinie 2002/20/EG
Artikel 6a – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) zur Harmonisierung der Verfahren für 
die Gewährung von 
Allgemeingenehmigungen und 
individuellen Rechten für die Nutzung von 
Funkfrequenzen und Nummern,

c) zur Harmonisierung der Verfahren für 
die Gewährung von 
Allgemeingenehmigungen und 
individuellen Rechten für die Nutzung von 
Funkfrequenzen, auf denen europaweite 
Netze oder elektronische 
Kommunikationsdienste angeboten 
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werden, und Nummern,

Begründung

Der Geltungsbereich dieses Artikels ist zu wenig eingegrenzt. Im Übrigen steht die 
Formulierung nicht in Einklang mit dem Gewaltenteilungsprinzip. Es ist wichtig, dass die auf 
Frequenzen bezogenen Kompetenzen der Mitgliedstaaten nicht durch neue zentralisierte 
Verfahren auf EU-Ebene geschwächt werden. Insofern ist es angemessen, in diesem Artikel 
auf europaweite Dienste zu verweisen.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 5
Richtlinie 2002/20/EC
Artikel 6 a – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) zur Harmonisierung der in Anhang II 
genannten Bedingungen im 
Zusammenhang mit 
Allgemeingenehmigungen und 
individuellen Rechten für die Nutzung 
von Funkfrequenzen und Nummern,

entfällt

Begründung

Es sollte dem Subsidiaritätsprinzip unterliegen, wie die Bedingungen im Zusammenhang mit 
Allgemeingenehmigungen oder individuellen Nutzungsrechten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten festgelegt werden sollten.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 5
Richtlinie 2002/20/EG
Artikel 6a – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) zur Festlegung der Verfahren für die 
Auswahl von Unternehmen, denen von den 
nationalen Regulierungsbehörden 
individuelle Rechte für die Nutzung von 
Funkfrequenzen oder Nummern zu 

f) zur Festlegung der Verfahren für die 
Auswahl von Unternehmen, die 
europaweite Netze oder elektronische 
Kommunikationsdienste anbieten und 
denen von den nationalen 
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gewähren sind, gegebenenfalls im Einklang 
mit Artikel 6 b.

Regulierungsbehörden individuelle Rechte 
für die Nutzung von Funkfrequenzen oder 
Nummern zu gewähren sind, 
gegebenenfalls im Einklang mit 
Artikel 6 b.

Begründung

Der Geltungsbereich dieses Artikels ist zu wenig eingegrenzt. Im Übrigen steht die 
Formulierung nicht in Einklang mit dem Gewaltenteilungsprinzip.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 5
Richtlinie 2002/20/EC
Artikel 6 b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. In der in Artikel 6a Absatz 1 Buchstabe f 
genannten technischen 
Durchführungsmaßnahme kann vorgesehen 
werden, dass die Behörde Vorschläge für 
die Auswahl von Unternehmen vorlegt, 
denen individuelle Rechte für die Nutzung 
von Funkfrequenzen oder Nummern 
gewährt werden sollen, im Einklang mit 
Artikel 12 der Verordnung [(EG) Nr. …].

1. In der in Artikel 6a Absatz 1 Buchstabe f 
genannten technischen 
Durchführungsmaßnahme kann vorgesehen 
werden, dass die Gruppe für 
Frequenzpolitik (RSPG) Vorschläge für 
die Auswahl von Unternehmen vorlegt, die 
europaweite Netze oder elektronische 
Kommunikationsdienste anbieten und 
denen individuelle Rechte für die Nutzung 
von Funkfrequenzen oder Nummern 
gewährt werden sollen, im Einklang mit 
Artikel 12 der Verordnung [(EG) Nr. …].

In diesem Fall sind im Interesse einer 
optimalen Nutzung der Funkfrequenzen 
und der Nummerierungsressourcen durch 
die Maßnahme der Zeitraum, innerhalb 
dessen die Behörde die Auswahl 
abzuschließen hat, das für die Auswahl 
geltende Verfahren sowie die Regeln und 
Bedingungen hierfür festzulegen, ferner 
sind gegebenenfalls genaue Angaben zu 
Gebühren und Entgelten zu machen, die 
von den Inhabern von Rechten für die 
Nutzung von Funkfrequenzen bzw. 
Nummern zu verlangen sind. Das 
Auswahlverfahren muss offen, transparent, 

In diesem Fall sind im Interesse einer 
optimalen Nutzung der Funkfrequenzen 
und der Nummerierungsressourcen durch 
die Maßnahme der Zeitraum, innerhalb 
dessen die RSPG die Auswahl 
abzuschließen hat, das für die Auswahl 
geltende Verfahren sowie die Regeln und 
Bedingungen hierfür festzulegen, ferner 
sind gegebenenfalls genaue Angaben zu 
Gebühren und Entgelten zu machen, die 
von den Inhabern von Rechten für die 
Nutzung von Funkfrequenzen bzw. 
Nummern zu verlangen sind. Das 
Auswahlverfahren muss offen, transparent, 
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nicht diskriminierend und objektiv sein. nicht diskriminierend und objektiv sein.
2. Die Kommission verabschiedet eine 
Maßnahme zur Auswahl der Unternehmen, 
denen individuelle Rechte zur Nutzung von 
Funkfrequenzen oder Nummern zu 
gewähren sind, wobei sie weitestgehend 
die Stellungnahme der Behörde
berücksichtigt. Darin ist der Zeitraum zu 
nennen, innerhalb dessen die 
Nutzungsrechte von den nationalen 
Regulierungsbehörden zu gewähren sind. 
Hierbei wird die Kommission im Einklang 
mit dem in Artikel 14a Absatz 2 genannten 
Verfahren tätig.

2. Die Kommission verabschiedet eine 
Maßnahme zur Auswahl der Unternehmen, 
die europaweite Netze oder elektronische 
Kommunikationsdienste anbieten und 
denen individuelle Rechte zur Nutzung von 
Funkfrequenzen oder Nummern zu 
gewähren sind, wobei sie weitestgehend 
die Stellungnahme der RSPG
berücksichtigt. Darin ist der Zeitraum zu 
nennen, innerhalb dessen die 
Nutzungsrechte von den nationalen 
Regulierungsbehörden zu gewähren sind. 
Hierbei wird die Kommission im Einklang 
mit dem in Artikel 14a Absatz 2 genannten 
Verfahren tätig.

Begründung

Die Behörde sollte nicht für Frequenzpolitik zuständig sein. Diese Zuständigkeit sollte bei der 
RSPG verbleiben.

Artikel 6b steht nicht in Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip. Es ist wichtig, dass die auf 
Frequenzen bezogenen Kompetenzen der Mitgliedstaaten nicht durch neue zentralisierte 
Verfahren auf EU-Ebene geschwächt werden. Insofern ist es angemessen, in diesem Artikel 
auf europaweite Dienste zu verweisen.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 13
Richtlinie 2002/20/EC
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Unbeschadet des Artikels 9a der 
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie)
bringen die Mitgliedstaaten spätestens bis 
zum [31. Dezember 2010] am 
31. Dezember 2009 bereits bestehende
Genehmigungen in Einklang mit den 
Artikeln 5, 6 und 7 sowie mit Anhang I 
dieser Richtlinie.

1. Unbeschadet des Artikels 9a der 
Richtlinie 2002/21/EG (Rahmenrichtlinie)
können die Mitgliedstaaten bis zum …*
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Richtlinie bereits bestehende
Allgemeingenehmigungen und 
Nutzungsrechte in Einklang mit den 
Artikeln 5, 6 und 7 sowie mit Anhang I 
dieser Richtlinie bringen.
_________
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* Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.

Begründung

Die erzwungene Überprüfung bestehender Rechte würde wahrscheinlich zu großer 
Unsicherheit in der Wirtschaft führen, und hier wird nicht den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten vieler Betreiber Rechnung getragen, deren Investitionen sich auf der 
Grundlage von Frequenzennutzungsrechten auf Zeiträume von 15 Jahren und mehr 
erstrecken.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 3 – Nummer 13
Richtlinie 2002/20/EC
Anhang II

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anhang II entfällt

Begründung

Folge der Streichung von Artikel 6a Buchstabe d.
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